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Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Betäubungsmittelrechts 

A. Problem 

Neugestaltung und Vereinfachung des Betäubungsmittel-
rechts im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und 4 Verordnun-
gen anstelle von 16 Verordnungen. 

Strafverschärfungen für die schwere Rauschgiftkriminalität 
unter möglicher Beachtung der Belange abhängiger kleiner bis 
mittlerer Rauschgifttäter, bei denen der sozialtherapeutischen 
Rehabilitation wesentliche Bedeutung zukommt. 

B. Lösung 

Umsetzung der internationalen Suchtstoff-Übereinkommen in 
das Betäubungsmittelrecht der Bundesrepublik Deutschland. 
Straffung der Kontrolle des legalen Betäubungsmittelver-
kehrs. Ausdehnung dieser Kontrolle auf 17 weitere Stoffe und 
ca. 40 Präparate gemäß dem internationalen Übereinkommen 
von 1971 über psychotrope Stoffe. Neufassung der Straftatbe-
stände. Erhöhung des Höchstmaßes der angedrohten zeitli-
chen Freiheitsstrafe für schwerwiegende Taten auf 15 Jahre. 
Verzicht auf Strafvollstreckung und Absehen von Strafverfol-
gung gegenüber kleinen bis mittleren betäubungsmittelabhän-
gigen Straftätern, wenn diese sich einer Behandlung ihrer 
Ahängigkeit unterziehen. Absehen von Strafe wie bisher bei 
Bezug und Erwerb geringer Mengen zum Eigenverbrauch — 
erweitert auf die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr geringer 
Mengen. Strafmilderung für Bandenmitglieder, durch deren 
Information Straftaten der Bande verhindert werden kön-
nen. 
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C. Kosten 

Einmalige Sachkosten von 50 000 DM und jährliche Kosten von 
350 000 DM für Personal und Einrichtungen beim Bundesge-
sundheitsamt werden durch erhöhte Einnahmen des Bundes-
gesundheitsamtes auf Grund der Kostenordnung nahezu aus-
geglichen. Unabhängig von der Verabschiedung des Gesetzes 
haben sich die Länder bereit erklärt, die Zahl der Therapie-
plätze zu erhöhen. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Betäubungsmittelrechts 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz über den Verkehr 
mit Betäubungsmitteln 

(Betäubungsmittelgesetz — BtMG) 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt: Begriffsbestimmungen 

§ 1 Betäubungsmittel 

§ 2 	Sonstige Begriffe 

Zweiter Abschnitt: Erlaubnis und 
Erlaubnisverfahren 

§ 3 Erlaubnis zum Verkehr mit Betäubungsmit-
teln 

§ 4 Ausnahmen von der Erlaubnispflicht 

§ 5 Versagung der Erlaubnis 

§ 6 Sachkenntnis 

§ 7 Antrag 

§ 8 Entscheidung 

§ 9 Beschränkungen, Befristung, Bedingungen 
und Auflagen 

§ 10 Rücknahme und Widerruf 

Dritter Abschnitt: Pflichten im 
Betäubungsmittelverkehr 

§ 11 Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr 

§ 12 Abgabe und Erwerb 

§ 13 Verschreibung und Abgabe auf Verschrei-
bung 

§ 14 Kennzeichnung und Werbung 

§ 15 Sicherungsmaßnahmen 

§ 16 Vernichtung 

§ 17 Aufzeichnungen 

§ 18 Meldungen 

Vierter Abschnitt: Überwachung 

§ 19 Durchführende Behörde 

§ 20 Besondere Ermächtigung für den Spannungs-
oder Verteidigungsfall 

§ 21 Mitwirkung anderer Behörden 

§ 22 Überwachungsmaßnahmen 

§ 23 Probenahme 

§ 24 Duldungs- und Mitwirkungspflicht 

§ 25 Kosten 

Fünfter Abschnitt: Vorschriften für Behörden 

§ 26 Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Bereit-
schaftspolizei und Zivilschutz 

§ 27 Meldungen und Auskünfte 

§ 28 Jahresbericht an die Vereinten Nationen 

Sechster Abschnitt: Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 29 Straftaten 

§ 30 Straftaten 

§ 31 Ordnungswidrigkeiten 

§ 32 Einziehung 

Siebenter Abschnitt: Betäubungsmittelabhängige 
Straftäter 

§ 33 Zurückstellung und Strafvollstreckung 

§ 34 Anrechnung und Strafaussetzung zur Bewäh-
rung 

§ 35 Absehen von der Verfolgung 

§ 36 Jugendliche und Heranwachsende 

Achter Abschnitt: Übergangs- und 
Schlußvorschriften 

§ 37 Weitergeltende Erlaubnisse 

§ 38 Verkehr mit neuen Betäubungsmitteln und 
ausgenommenen Zubereitungen 

§ 39 Berlin-Klausel 

• ERSTER ABSCHNITT 

Begriffsbestimmungen 

§1 

Betäubungsmittel 

(1) Betäubungsmittel im Sinne dieses Gesetzes 
sind die in den Anlagen I bis III aufgeführten Stoffe 
und Zubereitungen. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach 
Anhörung von Sachverständigen durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Anla-
gen I bis III zu ändern oder zu ergänzen, wenn 
dies 
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1. nach wissenschaftlicher Erkenntnis wegen der 
Wirkungsweise eines Stoffes, vor allem im Hin-
blick auf das Hervorrufen einer Abhängigkeit, 

2. wegen der Möglichkeit, aus einem Stoff oder un-
ter Verwendung eines Stoffes Betäubungsmittel 
herstellen zu können, oder 

3. zur Sicherheit oder zur Kontrolle des Verkehrs 
mit Betäubungsmitteln oder anderen Stoffen 
oder Zubereitungen wegen des Ausmaßes der 
mißbräuchlichen Verwendung und wegen der un-
mittelbaren oder mittelbaren Gefährdung der 
Gesundheit 

erforderlich ist. In der Rechtsverordnung nach 
Satz 1 können einzelne Stoffe oder Zubereitungen 
ganz oder teilweise von der Anwendung dieses Ge-
setzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung ausgenommen werden, so-
weit die Sicherheit und die Kontrolle des Betäu-
bungsmittelverkehrs gewährleistet bleiben. 

(3) Der Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit (Bundesminister) wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates die Anlagen I bis III oder die auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu 
ändern, soweit das auf Grund von Änderungen der 
Anhänge zu dem Einheits-Übereinkommen von 1961 
über Suchtstoffe in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. Februar 1977 (BGBl. II S. 111) und dem 
Übereinkommen von 1971 über psychotrope Stoffe 
(BGBl. 1976 II  S. 1477) (internationale Suchtstoff-
übereinkommen) in ihrer jeweils für die Bundesre-
publik Deutschland verbindlichen Fassung erforder-
lich ist. 

§2 

Sonstige Begriffe 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. Stoff: 

eine Pflanze, ein Pflanzenteil oder ein Pflanzen-
bestandteil in bearbeitetem oder unbearbeitetem 
Zustand sowie eine chemische Verbindung und 
deren Ester, Ether, Isomere, Molekülverbindun-
gen und Salze — roh oder gereinigt — sowie de-
ren natürlich vorkommende Gemische und Lö-
sungen; 

2. Zubereitung: 

ohne Rücksicht auf ihren Aggregatzustand ein 
Stoffgemisch oder die Lösung eines oder mehre-
rer Stoffe außer den natürlich vorkommenden 
Gemischen und Lösungen; 

3. ausgenommene Zubereitung: 

eine in den Anlagen I bis III bezeichnete Zuberei-
tung, die von den betäubungsmittelrechtlichen 
Vorschriften ganz oder teilweise ausgenommen 
ist; 

4. Herstellen: 

das Gewinnen, Anfertigen, Zubereiten, Be- oder 
Verarbeiten, Reinigen und Umwandeln. 

(2) Der Einfuhr oder Ausfuhr eines Betäubungs-
mittels steht jedes sonstige Verbringen in den oder 
aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes gleich. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Erlaubnis und Erlaubnisverfahren 

§3 

Erlaubnis zum Verkehr mit Betäubungsmitteln 

(1) Einer Erlaubnis des Bundesgesundheitsamtes 
bedarf, wer 

1. Betäubungsmittel anbauen, herstellen, mit ihnen 
Handel treiben, sie, ohne mit ihnen Handel zu 
treiben, einführen, ausführen, abgeben, veräu-

ßern, sonst in den Verkehr bringen, erwerben 
oder 

2. ausgenommene Zubereitungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) 
herstellen 

will. 

(2) Eine Erlaubnis für die in Anlage 1 bezeichne-
ten Betäubungsmittel kann das Bundesgesundheits-
amt nur ausnahmsweise zu wissenschaftlichen oder 
anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwek-
ken erteilen. 

§4 

Ausnahmen von der Erlaubnispflicht 

(1) Einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 bedarf nicht, 
wer 

1. im Rahmen des Betriebs einer öffentlichen Apo-
theke oder einer Krankenhausapotheke (Apothe-
ke) 

a) in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungs-
mittel oder dort ausgenommene Zubereitun-
gen herstellt, 

b) in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungs-
mittel erwirbt, 

c) in Anlage III bezeichnete Betäubungsmittel 
auf Grund ärztlicher, zahnärztlicher oder tier-
ärztlicher Verschreibung abgibt oder 

d) in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungs-
mittel an Inhaber einer Erlaubnis zum Er-
werb dieser Betäubungsmittel zurückgibt 
oder an den Nachfolger im Betrieb der Apo-
theke abgibt, 

2. im Rahmen des Betriebs einer tierärztlichen 
Hausapotheke 

a) in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungs-
mittel oder dort ausgenommene Zubereitun-
gen herstellt, 

b) in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungs-
mittel erwirbt, 

c) in Anlage III bezeichnete Betäubungsmittel 
für ein von ihm behandeltes Tier abgibt 
oder 

d) in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungs-
mittel an Inhaber einer Erlaubnis zum Er- 
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werb dieser Betäubungsmittel zurückgibt 
oder an den Nachfolger im Betrieb der tier-
ärztlichen Hausapotheke abgibt, 

3. in Anlage III bezeichnete Betäubungsmittel 

a) auf Grund ärztlicher, zahnärztlicher oder tier-
ärztlicher Verschreibung oder 

b) zur Anwendung an einem Tier von einer Per-
son, die dieses Tier behandelt und eine tier-
ärztliche Hausapotheke betreibt, 

erwirbt, 
4. in Anlage III bezeichnete Betäubungsmittel 

a) als Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt im Rahmen 
des grenzüberschreitenden Dienstleistungs-
verkehrs oder 

b) auf Grund ärztlicher, zahnärztlicher oder tier-
ärztlicher Verschreibung erworben hat und 
sie als Reisebedarf 

ausführt oder einführt oder 
5. gewerbsmäßig 

a) an der Beförderung von Betäubungsmitteln 
zwischen befugten Teilnehmern am Betäu-
bungsmittelverkehr beteiligt ist oder die La-
gerung und Aufbewahrung von Betäubungs-
mitteln im Zusammenhang mit einer solchen 
Beförderung oder für einen befugten Teilneh-
mer am Betäubungsmittelverkehr über-
nimmt oder 

b) die Versendung von Betäubungsmitteln zwi-
schen befugten Teilnehmern am Betäubungs-
mittelverkehr durch andere besorgt oder ver-
mittelt. 

(2) Einer Erlaubnis nach § 3 bedürfen nicht Bun-
des- und Landesbehörden für den Bereich ihrer 
dienstlichen Tätigkeit sowie die von ihnen mit der 
Untersuchung von Betäubungsmitteln beauftragten 
Behörden. 

(3) Wer nach Absatz i Nr. 1 und 2 keiner Erlaubnis 
bedarf und am Betäubungsmittelverkehr teilneh-
men will, hat dies dem Bundesgesundheitsamt zuvor 
anzuzeigen. Die Anzeige muß enthalten: 

1. den Namen und die Anschriften des Anzeigen-
den sowie der Apotheke oder der tierärztlichen 
Hausapotheke, 

2. das Ausstellungsdatum und die ausstellende Be-
hörde der apothekenrechtlichen Erlaubnis oder 
der Approbation als Tierarzt und 

3. das Datum des Beginns der Teilnahme am Be-
täubungsmittelverkehr. 

Das Bundesgesundheitsamt unterrichtet die zustän-
dige oberste Landesbehörde unverzüglich über den 
Inhalt der Anzeigen, soweit sie tierärztliche Haus-
apotheken betreffen. 

§5 

Versagung der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis nach § 3 ist zu versagen, wenn 

1. nicht gewährleistet ist, daß in der Betriebsstätte 
und, sofern weitere Betriebsstätten in nicht be

-

nachbarten Gemeinden bestehen, in jeder dieser 
Betriebsstätten eine Person bestellt wird, die ver-
antwortlich ist für die Einhaltung der betäu-
bungsmittelrechtlichen Vorschriften und der An-
ordnungen der Überwachungsbehörden (Verant-
wortlicher); der Antragsteller kann selbst die 
Stelle eines Verantwortlichen einnehmen, 

2. der vorgesehene Verantwortliche nicht die erfor-
derliche Sachkenntnis hat oder die ihm obliegen-
den Verpflichtungen nicht ständig erfüllen 
kann, 

3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken 
gegen die Zuverlässigkeit des Verantwortlichen, 
des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertre-
ters oder bei juristischen Personen oder nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen der nach 
Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur 
Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten 
ergeben, 

4. geeignete Räume, Einrichtungen und Sicherun-
gen für die Teilnahme am Betäubungsmittelver-
kehr oder die Herstellung ausgenommener Zube-
reitungen nicht vorhanden sind, 

5. die Sicherheit oder Kontrolle des Betäubungs-
mittelverkehrs oder der Herstellung ausgenom-
mener Zubereitungen aus anderen als den in 
Nummern 1 bis 4 genannten Gründen nicht ge-
währleistet ist, 

6. die Art und der Zweck des beantragten Verkehrs 
nicht mit dem Zweck dieses Gesetzes, die not-
wendige medizinische Versorgung der Bevölke-
rung sicherzustellen, daneben aber den Miß-
brauch von Betäubungsmitteln oder die miß-
bräuchliche Herstellung ausgenommener Zube-
reitungen sowie das Entstehen oder Erhalten ei-
ner Betäubungsmittelabhängigkeit soweit wie 
möglich auszuschließen, vereinbar ist, oder 

7. bei Beanstandung der vorgelegten Antragsunter-
lagen einem Mangel nicht innerhalb der gesetz-
ten Frist (§ 8 Abs. 2) abgeholfen wird. 

(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn sie 
der Durchführung der internationalen Suchtstoff-
übereinkommen oder Beschlüssen, Anordnungen 
oder Empfehlungen zwischenstaatlicher Einrichtun-
gen der Suchtstoffkontrolle entgegensteht oder dies 
wegen Rechtsakten der Organe der Europäischen 
Gemeinschaften geboten ist. 

§6 

Sachkenntnis 

(1) Der Nachweis der erforderlichen Sachkenntnis 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2) wird erbracht 

1. im Falle des Herstellens von Betäubungsmitteln 
oder ausgenommenen Zubereitungen, die Arz-
neimittel sind, durch den Nachweis der Sach-
kenntnis als Herstellungsleiter oder Kontrollei-
ter nach den Vorschriften des Arzneimittelgeset-
zes, 

2. im Falle des Herstellens von Betäubungsmitteln, 
die keine Arzneimittel sind, durch das Zeugnis 
über eine nach abgeschlossenem wissenschaftli-
chen Hochschulstudium der Biologie, der Che- 
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mie, der Pharmazie, der Human- oder der Veteri-
närmedizin abgelegte Prüfung und durch die Be-
stätigung einer mindestens einjährigen prakti-
schen Tätigkeit in der Herstellung oder Prüfung 
von Betäubungsmitteln, 

3. im Falle des Verwendens für wissenschaftliche 
Zwecke durch das Zeugnis über eine nach abge-
schlossenem wissenschaftlichen Hochschulstu-
dium der Biologie, der Chemie, der Pharmazie, 
der Human- oder der Veterinärmedizin abgelegte 
Prüfung und 

4. in allen anderen Fällen durch das Zeugnis über 
eine abgeschlossene Berufsausbildung als Kauf-
mann im Groß- und Außenhandel in den Fachbe-
reichen Chemie oder Pharma und durch die Be-
stätigung einer mindestens einjährigen prakti-
schen Tätigkeit im Betäubungsmittelverkehr. 

(2) Das Bundesgesundheitsamt kann im Einzelfall 
von den im Absatz 1 genannten Anforderungen an 
die Sachkenntnis abweichen, wenn die Sicherheit 
und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs oder 
der Herstellung ausgenommener Zubereitungen ge-
währleistet sind. 

§7 

Antrag 

Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 3 
ist in doppelter Ausfertigung beim Bundesgesund-
heitsamt zu stellen, das eine Ausfertigung der zu-
ständigen obersten Landesbehörde übersendet. 
Dem Antrag müssen folgende Angaben und Unterla-
gen beigefügt werden: 

1. die Namen, Vornamen oder die Firma und die 
Anschriften des Antragstellers und der Verant-
wortlichen, 

2. für die Verantwortlichen die Nachweise über die 
erforderliche Sachkenntnis und Erklärungen 
darüber, ob und auf Grund welcher Umstände sie 
die ihnen obliegenden Verpflichtungen ständig 
erfüllen können, 

3. eine Beschreibung der Lage der Betriebstätten 
nach Ort (gegebenenfalls Flurbezeichnung), 
Straße, Hausnummer, Gebäude und Gebäudeteil 
sowie der Bauweise des Gebäudes, 

4. eine Beschreibung der vorhandenen Sicherun-
gen gegen die Entnahme von Betäubungsmitteln 
durch unbefugte Personen, 

5. die Art des Betäubungsmittelverkehrs (§ 3 
Abs. 1), 

6. die Art und die voraussichtliche Jahresmenge 
der herzustellenden oder benötigten Betäu-
bungsmittel, 

7. im Falle des Herstellens (§ 2 Abs. i Nr. 4) von Be-
täubungsmitteln oder ausgenommenen Zuberei-
tungen eine kurzgefaßte Beschreibung des Her-
stellungsganges unter Angabe von Art und 
Menge der Ausgangsstoffe oder -zubereitungen, 
der Zwischen- und Endprodukte, auch wenn Aus-
gangsstoffe oder -zubereitungen, Zwischen- oder 
Endprodukte keine Betäubungsmittel sind; bei 
nicht abgeteilten Zubereitungen zusätzlich die 

Gewichtsvomhundertsätze, bei abgeteilten Zube-
reitungen die Gewichtsmengen der je abgeteilte 
Form enthaltenen Betäubungsmittel und 
8. im Falle des Verwendens zu wissenschaftlichen 
oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden 
Zwecken eine Erläuterung des verfolgten 
Zwecks unter Bezugnahme auf einschlägige wis-
senschaftliche Literatur. 

§8 

Entscheidung 

(1) Das Bundesgesundheitsamt soll innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang des Antrages über die 
Erteilung der Erlaubnis entscheiden. Es unterrichtet 
die zuständige oberste Landesbehörde unverzüglich 
über die Entscheidung. 

(2) Gibt das Bundesgesundheitsamt dem Antrag-
steller Gelegenheit, Mängeln des Antrages abzuhel-
fen, so wird die in Absatz 1 bezeichnete Frist bis zur 
Behebung der Mängel oder bis zum Ablauf der zur 
Behebung der Mängel gesetzten Frist gehemmt. Die 
Hemmung beginnt mit dem Tage, an dem dem An-
tragsteller die Aufforderung zur Behebung der Män-
gel zugestellt wird. 

(3) Der Inhaber der Erlaubnis hat jede Änderung 
der in § 7 bezeichneten Angaben dem Bundesge-
sundheitsamt unverzüglich mitzuteilen. Bei einer 
Erweiterung hinsichtlich der Art der Betäubungs-
mittel oder des Betäubungsmittelverkehrs sowie bei 
Änderungen in der Person des Erlaubnisinhabers 
oder der Lage der Betriebsstätten, ausgenommen in-
nerhalb eines Gebäudes, ist eine neue Erlaubnis zu 
beantragen. In den anderen Fällen wird die Erlaub-
nis geändert. Die zuständige oberste Landesbehörde 
wird über die Änderung der Erlaubnis unverzüglich 
unterrichtet. 

§ 9  
Beschränkungen, Befristung, Bedingungen 

und Auflagen 

(1) Die Erlaubnis ist zur Sicherheit und Kontrolle 
des Betäubungsmittelverkehrs oder der Herstellung 
ausgenommener Zubereitungen auf den jeweils not-
wendigen Umfang zu beschränken. Sie muß insbe-
sondere regeln: 

1. die Art der Betäubungsmittel und des Betäu-
bungsmittelverkehrs, 

2. die voraussichtliche Jahresmenge und den Be-
stand an Betäubungsmitteln, 

3. die Lage der Betriebsstätten und 
4. den Herstellungsgang und die dabei anfallenden 

Ausgangs-, Zwischen- und Endprodukte, auch 
wenn sie keine Betäubungsmittel sind. 

(2) Die Erlaubnis kann 

1. befristet, mit Bedingungen erlassen oder mit 
Auflagen verbunden werden oder 

2. nach ihrer Erteilung hinsichtlich des Absatzes 1 
Satz 2 geändert oder mit sonstigen Beschränkun-
gen oder Auflagen versehen werden, 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/27 

wenn dies zur Sicherheit oder Kontrolle des Betäu-
bungsmittelverkehrs oder der Herstellung ausge-
nommener Zubereitungen erforderlich ist oder die 
Erlaubnis der Durchführung der internationalen 
Suchtstoffübereinkommen oder von Beschlüssen, 
Anordnungen oder Empfehlungen zwischenstaatli-
cher Einrichtungen der Suchtstoffkontrolle entge-
gensteht oder dies wegen Rechtsakten der Organe 
der Europäischen Gemeinschaften geboten ist. 

§ 10 

Rücknahme und Widerruf 

(1) Die Erlaubnis kann auch widerrufen werden, 
wenn von ihr innerhalb eines Zeitraumes von zwei 
Kalenderjahren kein Gebrauch gemacht worden ist. 
Die Frist kann verlängert werden, wenn ein berech-
tigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. 

(2) Die zuständige oberste Landesbehörde wird 
über die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaub-
nis unverzüglich unterrichtet. 

DRITTER ABSCHNITT 

Pflichten im Betäubungsmittelverkehr 

§ 11 
Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr 

(1) Wer Betäubungsmittel im Einzelfall einfüh-
ren oder ausführen will, bedarf dazu neben der er-
forderlichen Erlaubnis nach § 3 einer Genehmigung 
des Bundesgesundheitsamtes. Dies gilt nicht für das 
Verbringen aus der oder in die Deutsche Demokrati-
sche Republik oder Berlin (Ost). Betäubungsmittel 
dürfen durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
nur unter zollamtlicher Überwachung ohne wei-
teren als den durch die Beförderung oder den Um-
schlag bedingten Aufenthalt und ohne daß das Be-
täubungsmittel zu irgendeinem Zeitpunkt während 
des Verbringens dem Durchführenden oder einer 
dritten Person tatsächlich zur Verfügung steht, 
durchgeführt werden. Ausgenommene Zubereitun-
gen dürfen nicht in Länder ausgeführt werden, die 
die Einfuhr verboten haben. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes das Verfahren über die Erteilung der Genehmi-
gung zu regeln und Vorschriften über die Einfuhr, 
Ausfuhr und Durchfuhr zu erlassen, soweit es zur Si-
cherheit oder Kontrolle des Betäubungsmittelver-
kehrs, zur Durchführung der internationalen Sucht-
stoffübereinkommen oder von Rechtsakten der Or-
gane der Europäischen Gemeinschaften erforder-
lich ist. Inbesondere können 

1. die Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr auf be-
stimmte Betäubungsmittel und Mengen be-
schränkt sowie in oder durch bestimmte Länder 
oder aus bestimmten Ländern verboten, 

2. Ausnahmen von Absatz 1 für den Reiseverkehr 
und die Versendung von Proben im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit zugelassen, 

3. Regelungen über das Mitführen von Betäu-
bungsmitteln durch Ärzte, Zahnärzte und Tier-
ärzte im Rahmen des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs getroffen und 

4. Form, Inhalt, Anfertigung, Ausgabe und Aufbe-
wahrung der zu verwendenden amtlichen Form-
blätter festgelegt 

werden. 

§ 12 

Abgabe und Erwerb 

(1) Betäubungsmittel dürfen nur abgegeben wer-
den an 

1. Personen oder Personenvereinigungen, die im 
Besitz einer Erlaubnis nach § 3 zum Erwerb sind 
oder eine Apotheke oder tierärztliche Hausapo-
theke betreiben, 

2. die in § 4 Abs. 2 oder § 26 genannten Behörden, 
3. Personen oder Personenvereinigungen in der 

Deutschen Demokratischen Republik oder in 
Berlin (Ost) soweit die dort zuständigen Behör-
den den Erwerb genehmigt haben. 

(2) Der Abgebende hat dem Bundesgesundheits-
amt unverzüglich jede einzelne Abgabe unter An-
gabe des Erwerbers und der Art und Menge des Be-
täubungsmittels zu melden. Der Erwerber hat dem 
Abgebenden den Empfang der Betäubungsmittel zu 
bestätigen. Im Falle des Erwerbs von Betäubungs-
mitteln aus der Deutschen Demokratischen Repu-
blik oder aus Berlin (Ost) hat der Erwerber dem 
Bundesgesundheitsamt unverzüglich den Erwerb 
unter Angabe des Abgebenden und der Art und 
Menge der Betäubungsmittel zu melden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht bei 

1. Abgabe von in Anlage III bezeichneten Betäu-
bungsmitteln 
a) auf Grund ärztlicher, zahnärztlicher oder tier-

ärztlicher Verschreibung im Rahmen des Be-
triebes einer Apotheke, 

b) im Rahmen des Betriebes einer tierärztlichen 
Hausapotheke für ein vom Betreiber dieser 
Hausapotheke behandeltes Tier, 

2. der Ausfuhr von Betäubungsmitteln und 
3. Abgabe und Erwerb von Betäubungsmitteln zwi-

schen den in § 4 Abs. 2 oder § 26 genannten Be-
hörden oder Einrichtungen. 

(4) Der Bundesminister wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes das Verfahren hinsichtlich der Meldung und der 
Empfangsbestätigung, insbesondere Form, Inhalt, 
Ausgabe und Aufbewahrung der hierbei zu verwen-
denden amtlichen Formblätter zu regeln, soweit es 
für die Sicherheit oder Kontrolle des Betäubungs-
mittelverkehrs erforderlich ist. 

§ 13 

Verschreibung und Abgabe auf Verschreibung 

(1) Die in Anlage III bezeichneten Betäubungs-
mittel dürfen nur von Ärzten, Zahnärzten und Tier 
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ärzten und nur dann verschrieben oder im Rahmen 
einer ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen 
Behandlung verabreicht oder einem anderen zum 
unmittelbaren Verbrauch überlassen werden, wenn 
ihre Anwendung am oder im menschlichen oder tie-
rischen Körper begründet ist. Die Anwendung ist 
insbesondere dann nicht begründet, wenn der beab-
sichtigte Zweck auf andere Weise erreicht werden 
kann. Die in Anlagen I und II bezeichneten Betäu-
bungsmittel dürfen nicht verschrieben, verabreicht 
oder einem anderen zum unmittelbaren Verbrauch 
überlassen werden. 

(2) Die nach Absatz 1 verschriebenen Betäu-
bungsmittel dürfen nur im Rahmen des Betriebs ei-
ner Apotheke und gegen Vorlage der Verschreibung 
abgegeben werden. Im Rahmen des Betriebs einer 
tierärztlichen Hausapotheke dürfen nur die in Anla-
ge III bezeichneten Betäubungsmittel und nur zur 
Anwendung bei einem vom Betreiber der Hausapo-
theke behandelten Tier abgegeben werden. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes das Verschreiben von den in Anlage III bezeich-
neten Betäubungsmitteln, ihre Abgabe auf Grund ei-
ner Verschreibung und das Aufzeichnen ihres Ver-
bleibs und des Bestandes bei Ärzten, Zahnärzten, 
Tierärzten, in Apotheken, tierärztlichen Hausapo-
theken, Krankenhäusern und Tierkliniken zu re-
geln, soweit es zur Sicherheit oder Kontrolle des Be-
täubungsmittelverkehrs erforderlich ist. Insbeson-
dere können 

1. das Verschreiben auf bestimmte Zubereitungen, 
Bestimmungszwecke oder Mengen beschränkt, 

2. Form, Inhalt, Anfertigung, Ausgabe, Aufbewah-
rung und Rückgabe des zu verwendenden amtli-
chen Formblattes für die Verschreibung sowie 
der Aufzeichnungen über den Verbleib und den 
Bestand festgelegt und 

3. Ausnahmen von den Vorschriften des § 4 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe c für die Ausrüstung von Kauf-
fahrteischiffen erlassen. 

werden. 

§ 14 
Kennzeichnung und Werbung 

(1) Im Betäubungsmittelverkehr sind die Betäu-
bungsmittel unter Verwendung der in den Anlagen 
aufgeführten Kurzbezeichnungen zu kennzeichnen. 
Die Kennzeichnung hat in deutlich lesbarer Schrift, 
in deutscher Sprache und auf dauerhafte Weise zu 
erfolgen. 

(2) Die Kennzeichnung muß außerdem enthal-
ten 

1. bei rohen, ungereinigten und nicht abgeteilten 
Betäubungsmitteln den Gewichtsvomhundert-
satz und bei abgeteilten Betäubungsmitteln das 
Gewicht des enthaltenen reinen Stoffes, 

2. auf Betäubungsmittelbehältnissen und — soweit 
verwendet — auf den äußeren Umhüllungen bei 
Stoffen und nicht abgeteilten Zubereitungen die 
enthaltene Gewichtsmenge, bei abgeteilten Zu

-

bereitungen die enthaltene Stückzahl; dies gilt 
nicht für Vorratsbehältnisse in wissenschaftli-
chen Laboratorien sowie für zur Abgabe be-
stimmte kleine Behältnisse und Ampullen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Vorrats-
behältnisse in Apotheken und tierärztlichen Haus-
apotheken. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für 
die Bezeichnung von Betäubungsmitteln in Katalogen, 
Preislisten, Werbeanzeigen oder ähnlichen Drucker-
zeugnissen, die für die am Betäubungsmittelverkehr 
beteiligten Fachkreise bestimmt sind. 

(5) Für in Anlage I bezeichnete Betäubungsmit-
tel darf nicht geworben werden. Für in Anlagen II 
und III bezeichnete Betäubungsmittel darf nur in 
Fachkreisen der Industrie und des Handels sowie 
bei Personen und Personenvereinigungen, die eine 
Apotheke oder eine tierärztliche Hausapotheke be-
treiben, geworben werden, für in Anlage III bezeich-
nete Betäubungsmittel auch bei Ärzten, Zahnärzten 
und Tierärzten. 

§ 15 

Sicherungsmaßnahmen 

Wer am Betäubungsmittelverkehr teilnimmt, hat 
die Betäubungsmittel, die sich in seinem Besitz be-
finden, gesondert aufzubewahren und gegen unbe-
fugte Entnahme zu sichern. Das Bundesgesund-
heitsamt kann Sicherungsmaßnahmen anordnen, 
soweit es nach Art oder Umfang des Betäubungsmit-
telverkehrs, dem Gefährdungsgrad oder der Menge 
der Betäubungsmittel erforderlich ist. 

§ 16 

Vernichtung 

(1) Der Eigentümer von nicht mehr verkehrsfähi-
gen Betäubungsmitteln hat diese auf seine Kosten 
in Gegenwart von zwei Zeugen in einer Weise zu ver-
nichten, die eine auch nur teilweise Wiedergewin-
nung der Betäubungsmittel ausschließt sowie den 
Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen 
Einwirkungen sicherstellt. Über die Vernichtung ist 
eine Niederschrift zu fertigen und diese drei Jahre 
aufzubewahren. 

(2) Das Bundesgesundheitsamt, in den Fällen des 
§ 19 Abs. 1 Satz 3 die zuständige Behörde des Lan-
des, kann den Eigentümer auffordern, die Betäu-
bungsmittel auf seine Kosten an diese Behörden zur 
Vernichtung einzusenden. Ist ein Eigentümer der 
Betäubungsmittel nicht vorhanden oder nicht zu er-
mitteln oder kommt der Eigentümer seiner Ver-
pflichtung zur Vernichtung oder der Aufforderung 
zur Einsendung der Betäubungsmittel gemäß Satz 1 
nicht innerhalb einer zuvor gesetzten Frist von drei 
Monaten nach, so treffen die in Satz i genannten Be-
hörden die zur Vernichtung erforderlichen Maßnah-
men. Der Eigentümer oder Besitzer der Betäubungs-
mittel ist verpflichtet, die Betäubungsmittel den mit 
der Vernichtung beauftragten Personen herauszu-
geben oder die Wegnahme zu dulden. 
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(3) Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 3 gelten ent-
sprechend, wenn der Eigentümer nicht mehr benö-
tigte  Betäubungsmittel beseitigen will 

§ 17 

Aufzeichnungen 

(1) Der Inhaber einer Erlaubnis nach § 3 ist ver-
pflichtet, getrennt für jede Betriebsstätte und jedes 
Betäubungsmittel fortlaufend folgende Aufzeich-
nungen über jeden Zugang und jeden Abgang zu 
führen: 

1. das Datum, 
2. den Namen oder die Firma und die Anschrift des 

Lieferers oder des Empfängers oder die sonstige 
Herkunft oder den sonstigen Verbleib, 

3. die zugegangene oder abgegangene Menge und 
den sich daraus ergebenden Bestand, 

4. im Falle des Anbaues zusätzlich die Anbaufläche 
nach Lage und Größe sowie das Datum der Aus-
saat, 

5. im Falle des Herstellens zusätzlich die Angabe 
der eingesetzten oder hergestellten Betäubungs-
mittel, der nicht dem Gesetz unterliegenden 
Stoffe oder der ausgenommenen Zubereitungen 
nach Art und Menge und 

6. im Falle der Abgabe ausgenommener Zuberei-
tungen durch deren Hersteller zusätzlich den Na-
men oder die Firma und die Anschrift des Emp-
fängers. 

Anstelle der in Nummer 6 bezeichneten Aufzeich-
nungen können die Durchschriften der Ausgangs-
rechnungen, in denen die ausgenommenen Zuberei-
tungen kenntlich gemacht sind, fortlaufend nach 
dem Rechnungsdatum abgeheftet werden. 

(2) Die in den Aufzeichnungen oder Rechnungen 
anzugebenden Mengen sind 

1. bei Stoffen und nicht abgeteilten Zubereitungen 
die Gewichtsmenge und 

2. bei abgeteilten Zubereitungen die Stückzahl. 

(3) Die Aufzeichnungen oder Rechnungsdurch-
schriften sind drei Jahre, von der letzen Aufzeich-
nung oder vom letzten Rechnungsdatum an gerech-
net, gesondert aufzubewahren. 

§ 18 

Meldungen 

(1) Der Inhaber einer Erlaubnis nach § 3 ist ver-
pflichtet, dem Bundesgesundheitsamt getrennt für 
jede Betriebsstätte und für jedes Betäubungsmittel 
die jeweilige Menge zu melden, die 

1. beim Anbau gewonnen wurde, unter Angabe der 
Anbaufläche nach Lage und Größe, 

2. hergestellt wurde, aufgeschlüsselt nach Aus-
gangsstoffen, 

3. zur Herstellung anderer Betäubungsmittel ver-
wendet wurde, aufgeschlüsselt nach diesen Be-
täubungsmitteln, 

4. zur Herstellung von nicht unter dieses Gesetz 
fallenden Stoffen verwendet wurde, aufge-
schlüsselt nach diesen Stoffen. 

5. zur Herstellung ausgenommener Zubereitun-
gen verwendet wurde, aufgeschlüsselt nach die-
sen Zubereitungen, 

6. eingeführt wurde, aufgeschlüsselt nach Aus-
fuhrländern, 

7. ausgeführt wurde, aufgeschlüsselt nach Ein-
fuhrländern, 

8. erworben wurde, 
9. abgegeben wurde, 

10. vernichtet wurde, 
11. zu anderen als den nach Nummern 1 und 10 an-

gegebenen Zwecken verwendet wurde, aufge-
schlüsselt nach den jeweiligen Verwendungs-
zwecken und 

12. am Ende des jeweiligen Kalenderhalbjahres als 
Bestand vorhanden war. 

(2) Die in den Meldungen anzugebenden Mengen 
sind 

1. bei Stoffen und nicht abgeteilten Zubereitungen 
die Gewichtsmenge und 

2. bei abgeteilten Zubereitungen die Stückzahl. 

(3) Die Meldungen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 12 sind 
dem Bundesgesundheitsamt jeweils bis zum 31. Ja-
nuar und 31. Juli für das vergangene Kalenderhalb

-

jahr und die Meldung nach Absatz 1 Nr. 1 bis zum 
31. Januar für das vergangene Kalenderjahr einzu-
senden. 

(4) Für die in Absatz 1 bezeichneten Meldungen 
sind die vom Bundesgesundheitsamt herausgegebe-
nen amtlichen Formblätter zu verwenden. 

VIERTER ABSCHNITT 

Überwachung 

§ 19 

Durchführende Behörde 

(1) Der Betäubungsmittelverkehr sowie die Her-
stellung ausgenommener Zubereitungen unterliegt 
der Überwachung durch die Bundesopiumstelle 
beim Bundesgesundheitsamt. Diese Stelle ist auch 
zuständig für die Anfertigung, Ausgabe und Auswer-
tung der zur Verschreibung von Betäubungsmitteln 
vorgeschriebenen amtlichen Formblätter. Der Be-
täubungsmittelverkehr bei Ärzten, Zahnärzten und 
Tierärzten und in Apotheken, tierärztlichen Haus-
apotheken, Krankenhäusern und Tierkliniken un-
terliegt der Überwachung durch die zuständigen Be-
hörden der Länder. 

(2) Die Bundesopiumstelle beim Bundesgesund-
heitsamt ist zugleich die besondere Verwaltungs-
dienststelle im Sinne der internationalen Suchtstoff-
übereinkommen. 
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§ 20 

Besondere Ermächtigung 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes dieses Gesetz oder die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen für Verteidigungs-
zwecke zu ändern, um die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung mit Betäubungsmitteln sicherzu-
stellen, wenn die Sicherheit und Kontrolle des Be-
täubungsmittelverkehrs oder der Herstellung aus-
genommener Zubereitungen gewährleistet bleiben. 
Insbesondere können 

1. Aufgaben des Bundesgesundheitsamtes nach 
diesem Gesetz und auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen auf den Bundes-
minister übertragen, 

2. der Betäubungsmittelverkehr und die Herstel-
lung ausgenommener Zubereitungen an die in 
Satz 1 bezeichneten besonderen Anforderungen 
angepaßt und 

3. Meldungen über Bestände an 

a) Betäubungsmitteln, 
b) ausgenommenen Zubereitungen und 
c) zur Herstellung von Betäubungsmitteln erfor-

derlichen Ausgangsstoffen oder Zubereitun-
gen auch wenn diese keine Betäubungsmittel 
sind, 

angeordnet werden. In der Rechtsverordnung kann 
ferner der über die in Satz 2 Nr. 3 bezeichneten Be-
stände Verfügungsberechtigte zu deren Abgabe an 
bestimmte Personen oder Stellen verpflichtet wer-
den. 

(2) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 darf nur 
nach Maßgabe des Artikels 80 a Abs. 1 des Grundge-
setzes angewandt werden. 

§ 21 

Mitwirkung anderer Behörden 

(1) Der Bundesminister der Finanzen und die von 
ihm bestimmten Zolldienststellen wirken bei der 
Überwachung der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr 
von Betäubungsmitteln mit. Für das Gebiet des Frei-
hafens Hamburg kann der Bundesminister der Fi-
nanzen diese Aufgabe durch Vereinbarung mit dem 
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg dem 
Freihafenamt übertragen. § 14 Abs. 2 des Finanzver-
waltungsgesetzes vom 30. August 1971 (BGBl. I

-

S. 1426, 1427) gilt entsprechend. 

(2) Der Bundesminister der Finanzen kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern 
die der Grenzschutzdirektion unterstellten Beamten 
des Bundesgrenzschutzes und im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsminister des Innern die 
Beamten der Bayerischen Grenzpolizei mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben betrauen, die den Zoll-
dienststellen nach Absatz 1 obliegen. Nehmen die im 
Satz 1 bezeichneten Beamten diese Aufgaben wahr, 
gilt § 67 Abs. 2 des Bundesgrenzschutzgesetzes vom 
18. August 1972 (BGBl. I S. 1834) entsprechend. 

(3) Bei Verdacht von Verstößen gegen Verbote 
und Beschränkungen dieses Gesetzes, die sich bei 
der Abfertigung ergeben, unterrichten die mitwir-
kenden Behörden das Bundesgesundheitsamt un-
verzüglich. 

§ 22 

Überwachungsmaßnahmen 
(1) Die mit der Überwachung beauftragten Perso-

nen sind befugt, 

1. Unterlagen über den Betäubungsmittelverkehr 
oder die Herstellung oder das der Herstellung 
folgende Inverkehrbringen ausgenommener Zu-
bereitungen einzusehen und hieraus Abschriften 
oder Ablichtungen anzufertigen, soweit sie für 
die Sicherheit oder Kontrolle des Betäubungs-
mittelverkehrs oder der Herstellung ausgenom-
mener Zubereitungen von Bedeutung sein kön-
nen, 

2. von natürlichen und juristischen Personen und 
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen alle 
erforderlichen Auskünfte zu verlangen, 

3. Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile, Einrich-
tungen und Beförderungsmittel, in denen der Be-
täubungsmittelverkehr oder die Herstellung aus-
genommener Zubereitungen durchgeführt wird, 
zu betreten und zu besichtigen, wobei sich die be-
auftragten Personen davon zu überzeugen ha-
ben, daß die Vorschriften über den Betäubungs-
mittelverkehr oder die Herstellung ausgenom-
mener Zubereitungen beachtet werden. Zur Ver-
hütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, insbesondere wenn 
eine Vereitelung der Kontrolle des Betäubungs-
mittelverkehrs oder der Herstellung ausgenom-
mener Zubereitungen zu besorgen ist, dürfen 
diese Räumlichkeiten auch außerhalb der Be-
triebs- und Geschäftszeit sowie Wohnzwecken 
dienende Räume betreten werden; insoweit wird 
das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) einge-
schränkt. Soweit es sich um industrielle Herstel-
lungsbetriebe und Großhandelsbetriebe handelt, 
sind die Besichtigungen in der Regel alle zwei 
Jahre durchzuführen, 

4. vorläufige Anordnungen zu treffen, soweit es zur 
Verhütung dringender Gefahren für die Sicher-
heit oder Kontrolle des Betäubungsmittelver-
kehrs oder der Herstellung ausgenommener Zu-
bereitungen geboten ist. Zum gleichen Zweck 
dürfen sie auch die weitere Teilnahme am Betäu-
bungsmittelverkehr oder die weitere Herstellung 
ausgenommener Zubereitungen ganz oder teil-
weise untersagen und die Betäubungsmittelbe-
stände oder die Bestände ausgenommener Zube-
reitungen unter amtlichen Verschluß nehmen. 
Die zuständige Behörde (§ 19 Abs. 1) hat inner-
halb von einem Monat nach Erlaß der vorläufi-
gen Anordnungen über diese endgültig zu ent-
scheiden. 

(2) Die zuständige Behörde kann Maßnahmen 
gemäß Absatz 1 Nr. 1 und 2 auch auf schriftlichem 
Wege anordnen. 
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§ 23 

Probenahme 

(1) Soweit es zur Durchführung der Vorschriften 
über den Betäubungsmittelverkehr oder die Herstel-
lung ausgenommener Zubereitungen erforderlich 
ist, sind die mit der Überwachung beauftragten Per-
sonen befugt, gegen Empfangsbescheinigung Pro-
ben nach ihrer Auswahl zum Zwecke der Untersu-
chung zu fordern oder zu entnehmen. Soweit nicht 
ausdrücklich darauf verzichtet wird, ist ein Teil der 
Probe oder, sofern die Probe nicht oder ohne Gefähr-
dung des Untersuchungszwecks nicht in Teile von 
gleicher Qualität teilbar ist, ein zweites Stück der 
gleichen Art wie das als Probe entnommene zurück-
zulassen. 

(2) Zurückzulassende Proben sind amtlich zu ver-
schließen oder zu versiegeln. Sie sind mit dem Da

-

tum  der Probenahme und dem Datum des Tages zu 
versehen, nach dessen Ablauf der Verschluß oder die 
Versiegelung als aufgehoben gelten. 

(3) Für entnommene Proben ist eine angemes-
sene Entschädigung zu leisten, soweit nicht aus-
drücklich darauf verzichtet wird. 

§ 24 

Duldungs- und Mitwirkungspflicht 

(1) Jeder Teilnehmer am Betäubungsmittelver-
kehr oder jeder Hersteller ausgenommener Zuberei-
tungen ist verpflichtet, die Maßnahmen nach §§ 22 
und 23 zu dulden und die mit der Überwachung be-
auftragten Personen bei der Erfüllung ihrer Auf ga-
ben  zu unterstützen, insbesondere ihnen auf Verlan-
gen die Stellen zu bezeichnen, in denen der Betäu-
bungsmittelverkehr oder die Herstellung ausgenom-
mener Zubereitungen stattfindet, umfriedete 
Grundstücke, Gebäude, Räume, Behälter und Be-
hältnisse zu öffnen, Auskünfte zu erteilen sowie Ein-
sicht in Unterlagen und die Entnahme der Proben zu 
ermöglichen. 

(2) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Aus-
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beant-
wortung ihn selbst oder einen seiner in § 383 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten An-
gehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde. 

§ 25 

Kosten 

(1) Das Bundesgesundheitsamt erhebt für seine 
Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen 
nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen Kosten (Ge-
bühren und Auslagen). 

(2) Der Bundesminister wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes die gebührenpflichtigen Tatbestände näher zu 
bestimmen und dabei feste Sätze oder Rahmensätze 
vorzusehen. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Vorschriften für Behörden 

§ 26 

Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, 
Bereitschaftspolizei und Zivilschutz 

(1) Dieses Gesetz findet mit Ausnahme der Vor-
schriften über die Erlaubnis nach § 3 auf Einrichtun-
gen, die der Betäubungsmittelversorgung der Bun-
deswehr und des Bundesgrenzschutzes dienen, so-
wie auf die Bevorratung mit in Anlage II oder III be-
zeichneten Betäubungsmitteln für den Zivilschutz 
entsprechende Anwendung. 

(2) In den Bereichen der Bundeswehr und des 
Bundesgrenzschutzes obliegt der Vollzug dieses Ge-
setzes und die Überwachung des Betäubungsmittel-
verkehrs den jeweils zuständigen Stellen und Sach-
verständigen der Bundeswehr und des Bundes-
grenzschutzes. Im Bereich der Zivilschutzes obliegt 
der Vollzug dieses Gesetzes den für die Sanitätsma-
terialbevorratung zuständigen Bundes- und Landes-
behörden. 

(3) Der Bundesminister der Verteidigung kann 
für seinen Geschäftsbereich im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister in Einzelfällen Ausnahmen 
von diesem Gesetz und den auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen zulassen, so-
weit die internationalen Suchtstoffübereinkommen 
dem nicht entgegenstehen und dies zwingende 
Gründe der Verteidigung erfordern. 

(4) Dieses Gesetz findet mit Ausnahme der Vor-
schriften über die Erlaubnis nach § 3 auf Einrichtun-
gen, die der Betäubungsmittelversorgung der Be-
reitschaftspolizeien der Länder dienen, entspre-
chende Anwendung. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht im Land Ber-
lin. 

§ 27 

Meldungen und Auskünfte 

(1) Das Bundeskriminalamt meldet dem Bundes-
gesundheitsamt jährlich bis zum 31. März für das 
vergangene Kalenderjahr die ihm bekanntgeworde-
nen Sicherstellungen von Betäubungsmitteln nach 
Art und Menge sowie gegebenenfalls die weitere 
Verwendung der Betäubungsmittel. Im Falle der 
Verwertung sind der Name oder die Firma und die 
Anschrift des Erwerbers anzugeben. 

(2) Die in § 25 bezeichneten Behörden haben dem 
Bundesgesundheitsamt auf Verlangen über den Ver-
kehr mit Betäubungsmitteln in ihren Bereichen 
Auskunft zu geben, soweit es zur Durchführung der 
internationalen Suchtstoffübereinkommen erfor-
derlich ist. 

§ 28 

Jahresbericht an die Vereinten Nationen 

(1) Die Bundesregierung erstattet jährlich bis 
zum 30. Juni für das vergangene Kalenderjahr dem 
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Generalsekretär der Vereinten Nationen einen Jah-
resbericht über die Durchführung der internatio-
nalen Suchtstoffübereinkommen nach einem von 
der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen 
beschlossenen Formblatt. Die zuständigen Behör-
den der Länder wirken bei der Erstellung des Be-
richtes mit und reichen ihre Beiträge bis zum 
31. März für das vergangene Kalenderjahr dem Bun-
desgesundheitsamt ein. Soweit die im Formblatt ge-
forderten Angaben nicht ermittelt werden können, 
sind sie zu schätzen. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes zu bestimmen, welche Personen und welche Stel-
len Meldungen, nämlich statistische Aufstellungen, 
sonstige Angaben und Auskünfte, zu erstatten ha-
ben, die zur Durchführung der internationalen 
Suchtstoffübereinkommen erforderlich sind. In der 
Verordnung können Bestimmungen über die Art 
und Weise, die Form, den Zeitpunkt und den Emp-
fänger der Meldungen getroffen werden. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

§ 29 

Straftaten 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. Betäubungsmittel ohne Erlaubnis nach § 3 
Abs. 1 Nr. 1 anbaut, herstellt, mit ihnen Handel 
treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, aus-
führt, abgibt, veräußert, sonst in den Verkehr 
bringt oder erwirbt, 

2. eine ausgenommene Zubereitung (§ 2 Abs. 1 
Nr. 3) ohne Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 her-
stellt, 

3. Betäubungsmittel besitzt, ohne sie auf Grund ei-
ner Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 erlangt zu ha-
ben, 

4. Geldmittel für einen anderen zum unerlaubten 
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln oder zu 
deren unerlaubter Herstellung bereitstellt, 

5. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 3 Betäubungsmittel 
durchführt, 

6. entgegen § 13 Abs. 1 Betäubungsmittel 

a) verschreibt, 
b) verabreicht oder zum unmittelbaren Ver-

brauch überläßt, 

7. entgegen § 13 Abs. 2 Betäubungsmittel in einer 
Apotheke oder tierärztlichen Hausapotheke ab-
gibt, 

8. entgegen § 14 Abs. 5 für Betäubungsmittel 
wirbt, 

9. unrichtige oder unvollständige Angaben macht, 
um für sich oder einen anderen oder für ein Tier 
die Verschreibung eines Betäubungsmittels zu 
erlangen, 

10. eine Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch, 
Erwerb oder zur unbefugten Abgabe von Betäu-
bungsmitteln öffentlich oder eigennützig mit-
teilt oder eine solche Gelegenheit einem ande-
ren verschafft oder gewährt oder 

11. einer Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 1 oder § 13 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder 3 zuwider-
handelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Strafvorschrift verweist. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 5 und 6 
Buchstabe b ist der Versuch strafbar. 

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der 
Täter 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 4, 5 oder 10 ge-
werbsmäßig handelt, 

2. Betäubungsmittel abgibt; veräußert oder sonst in 
den Verkehr bringt und dadurch die Gesundheit 
mehrerer Menschen gefährdet, 

3. als Person über 21 Jahre Betäubungsmittel an 
eine Person unter 18 Jahre abgibt, verabreicht 
oder zum unmittelbaren Verbrauch überläßt 
oder 

4. mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge 
Handel treibt, sie in nicht geringer Menge besitzt 
oder abgibt. 

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 1, 2, 5, 6 Buchstabe b oder 10 fahrlässig, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geld-
strafe. 

(5) Das Gericht kann von einer Bestrafung nach 
den Absätzen 1, 2 und 4 absehen, wenn der Täter die 
Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in 
geringer Menge einführt, ausführt, durchführt, be-
sitzt oder erwirbt. 

(6) Die Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 1 sind, so-
weit sie das Handeltreiben, Abgeben oder Veräu-
ßern betreffen, auch anzuwenden, wenn sich die 
Handlung auf Stoffe oder Zubereitungen bezieht, die 
nicht Betäubungsmittel sind, sie aber als solche aus-
gegeben werden oder wenn eine einem Betäubungs-
mittel ähnliche Wirkung vorgespiegelt wird. 

§ 30 

Straftaten 

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren 
wird bestraft, wer 

1. Betäubungsmittel ohne Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 
Nr. 1 anbaut, herstellt oder mit ihnen Handel 
treibt (§ 29 Abs. 1 Nr. 1) und dabei als Mitglied ei-
ner Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Be-
gehung solcher Taten verbunden hat, 

2. im Falle des § 29 Abs. 3 Nr. 3 gewerbsmäßig han-
delt, 

3. Betäubungsmittel abgibt, einem anderen verab-
reicht oder zum unmittelbaren Verbrauch über-
läßt und dadurch leichtfertig dessen Tod verur-
sacht oder 
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4. Betäubungsmittel in nicht geringer Menge ohne 
Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 einführt. 

(2) In minder schweren Fällen  ist die Strafe Frei-
heitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. 

(3) Das Gericht kann im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 
die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 
Abs. 2 des Strafgesetzbuches), wenn der Täter frei-
willig sein Wissen einer Behörde offenbart, so daß 
Straftaten anderer Bandenmitglieder verhindert 
werden können. 

§ 31 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 die Teilnahme am Be-
täubungsmittelverkehr nicht anzeigt, 

2. in einem Antrag nach § 7 unrichtige Angaben 
macht oder unrichtige Unterlagen beifügt, 

3. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 eine Änderung nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüg-
lich mitteilt, 

4. einer vollziehbaren Auflage nach § 9 Abs. 2 zu-
widerhandelt, 

5. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 Betäubungsmittel 
ohne Genehmigung ein- oder ausführt, 

6. einer Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 bis 4, § 12 Abs. 4, § 13 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2, § 20 
Abs. 1 oder § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit 
sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

7. 'entgegen § 12 Abs. i Betäubungsmittel abgibt 
oder entgegen § 12 Abs. 2 die Abgabe oder den 
Erwerb nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht unverzüglich meldet oder den Empfang 
nicht bestätigt, 

8. entgegen § 14 Abs. 1 bis 4 Betäubungsmittel 
nicht vorschriftsmäßig kennzeichnet, 

9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 15 Satz 2 
zuwiderhandelt, 

10. entgegen § 16 Abs. 1 Betäubungsmittel nicht 
vorschriftsmäßig vernichtet, eine Niederschrift 
nicht fertigt oder sie nicht aufbewahrt oder ent-
gegen § 16 Abs. 2 Satz 1 Betäubungsmittel nicht 
zur Vernichtung einsendet, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 16 Abs. 3, 

11. entgegen § 17 Abs. 1 oder 2 Aufzeichnungen 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt 
oder entgegen § 17 Abs. 3 Aufzeichnungen oder 
Rechnungsdurchschriften nicht aufbewahrt, 

12. entgegen § 18 Abs. 1 bis 3 Meldungen nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
stattet, 

13. entgegen § 24 Abs. 1 einer Duldungs- oder Mit-
wirkungspflicht nicht nachkommt oder 

14. Betäubungsmittel in eine Postsendung einlegt, 
obwohl diese Versendung durch den Weltpost-
vertrag oder ein Abkommen des Weltpostver-
eins verboten ist; das Postgeheimnis gemäß Ar-
tikel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes wird insoweit 

für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungs-
widrigkeit eingeschränkt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark geahndet 
werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
das Bundesgesundheitsamt, soweit das Gesetz von 
ihm ausgeführt wird. 

§ 32 

Einziehung 

Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach §§ 29 
oder 30 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 31 be-
zieht, können eingezogen werden. § 74 a des Strafge-
setzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten sind anzuwenden. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

Betäubungsmittelabhängige Straftäter 

§ 33 

Zurückstellung der Strafvollstreckung 

(1) Ist jemand wegen einer Straftat zu einer Frei-
heitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren verurteilt 
worden und ergibt sich aus den Urteilsgründen oder 
steht sonst fest, daß er die Tat aufgrund einer Betäu-
bungsmittelabhängigkeit begangen hat, so kann die 
Vollstreckungsbehörde mit Zustimmung des Ge-
richts des ersten Rechtszuges die Vollstreckung der 
Strafe, eines Strafrestes oder der Maßregel der Un-
terbringung in einer Entziehungsanstalt für läng-
stens zwei Jahre zurückstellen, wenn der Verurteilte 
sich wegen seiner Abhängigkeit in Behandlung be-
findet oder zusagt, sich einer solchen zu unterziehen, 
und deren Beginn gewährleistet ist. Als Behandlung 
gilt auch der Aufenthalt in einer staatlich anerkann

-

ten Einrichtung, die dazu dient, die Abhängigkeit zu 
beheben oder einer erneuten Abhängigkeit entge-
genzuwirken. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn 

1. auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von nicht mehr 
als zwei Jahren erkannt worden ist oder 

2. auf eine Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheits-
strafe von mehr als zwei Jahren erkannt worden 
ist und ein zu vollstreckender Rest der Freiheits-
strafe zwei Jahre nicht übersteigt 

und im übrigen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
hinsichtlich jeder Straftat erfüllt sind. 

(3) Der Verurteilte ist verpflichtet, zu Zeitpunkten, 
die die Vollstreckungsbehörde festsetzt, den Nach-
weis über die Aufnahme und über die Fortführung 
der Behandlung zu erbringen; die behandelnden 
Personen oder Einrichtungen teilen der Vollstrek-
kungsbehörde einen Abbruch der Behandlung mit. 
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(4) Die Vollstreckungsbehörde widerruft die Zu-
rückstellung der Vollstreckung, wenn die Behand-
lung nicht begonnen oder nicht fortgeführt wird 
oder wenn der Verurteilte den nach Absatz 3 gefor-
derten Nachweis nicht erbringt. Von dem Widerruf 
kann abgesehen werden, wenn der Verurteilte nach-
träglich nachweist, daß er sich in Behandlung befin-
det. Ein Widerruf nach Satz 1 steht einer erneuten 
Zurückstellung der Vollstreckung nicht entgegen. 

(5) Die Zurückstellung der Vollstreckung wird 
auch widerrufen, wenn 

1. bei nachträglicher Bildung einer Gesamtstrafe 
nicht auch deren Vollstreckung nach Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 2 zurückgestellt wird 
oder 

2. eine weitere gegen den Verurteilten erkannte 
Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende Maßre-
gel der Besserung und Sicherung zu vollstrecken 
ist. 

(6) Hat die Vollstreckungsbehörde die Zurückstel-
lung widerrufen, so ist sie befugt, zur Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe einen Haftbefehl zu erlassen. Ge-
gen den Widerruf kann die Entscheidung des Ge-
richts des ersten Rechtszuges herbeigeführt werden. 
Der Fortgang der Vollstreckung wird durch die An-
rufung des Gerichts nicht gehemmt. § 462 der Straf-
prozeßordnung gilt entsprechend. 

§ 34 

Anrechnung und Strafaussetzung zur Bewährung 

(1) Ist die Vollstreckung zurückgestellt worden 
und hat sich der Verurteilte in einer staatlich aner-
kannten Einrichtung behandeln lassen, in der die 
freie Gestaltung seiner Lebensführung erheblichen 
Beschränkungen unterliegt, so wird die vom Verur-
teilten nachgewiesene Zeit seines Aufenthalts in 
dieser Einrichtung auf die Strafe angerechnet, bis 
infolge der Anrechnung zwei Drittel der Strafe erle-
digt sind. Die Entscheidung über die Anrechnungs-
fähigkeit trifft das Gericht zugleich mit der Zustim-
mung nach § 33 Abs. 1. Sind durch die Anrechnung 
zwei Drittel der Strafe erledigt oder ist eine Behand-
lung in der Einrichtung zu einem früheren Zeit-
punkt nicht mehr erforderlich, so setzt das Gericht 
die Vollstreckung des Restes der Strafe zur Bewäh-
rung aus, sobald verantwortet werden kann zu er-
proben, ob der Verurteilte keine Straftaten mehr be-
gehen wird. 

(2) Ist die Vollstreckung zurückgestellt worden 
und hat sich der Verurteilte einer anderen als der in 
Absatz 1 bezeichneten Behandlung seiner Abhän-
gigkeit unterzogen, so setzt das Gericht die Voll-
streckung der Freiheitsstrafe oder des Strafrestes 
zur Bewährung aus, sobald verantwortet werden 
kann zu erproben, ob er keine Straftaten mehr bege-
hen wird. 

(3) Hat sich der Verurteilte nach der Tat einer Be-
handlung seiner Abhängigkeit unterzogen, so kann 
das Gericht, wenn die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 1 nicht vorliegen, anordnen, daß die Zeit 
der Behandlung ganz oder zum Teil auf die Strafe 
angerechnet wird, wenn dies unter Berücksichti-

gung der Anforderungen, welche die Behandlung an 
den Verurteilten gestellt hat, angezeigt ist. 

(4) Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. § 56 a 
Abs. 2 Satz 1 sowie die §§ 56 b bis 56 g des Strafge-
setzbuches gelten entsprechend. 

(5) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 
trifft das Gericht des ersten Rechtszuges ohne 
mündliche Verhandlung durch Beschluß. Die Voll-
streckungsbehörde, der Verurteilte und die behan-
delnden Personen oder Einrichtungen sind zu hören. 
Gegen die Entscheidungen ist sofortige Beschwerde 
möglich. Für die Entscheidungen nach Absatz 1 
Satz 3 und nach Absatz 2 gilt § 454 Abs. 3 der Straf-
prozeßordnung entsprechend; die Belehrung über 
die Aussetzung des Strafrestes erteilt das Gericht. 

§ 35 

Absehen von der Verfolgung 

(1) Steht ein Beschuldigter in Verdacht, eine Straf-
tat auf Grund einer Betäubungsmittelabhängigkeit 
begangen zu haben, und ist keine höhere Strafe als 
eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu erwarten, 
so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des 
für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen 
Gerichts vorläufig von der Verfolgung der Tat abse-
hen, wenn der Beschuldigte nachweist, daß er sich 
wegen seiner Abhängigkeit der in § 33 Abs. 1 be-
zeichneten Behandlung unterzieht. Die Staatsan-
waltschaft setzt Zeitpunkte fest, zu denen der Be-
schuldigte die Fortdauer der Behandlung nachzu-
weisen hat. Das Verfahren wird nur dann fortge-
setzt, wenn der Beschuldigte den Nachweis aus 
Gründen, die er zu vertreten hat, nicht führt. Die Tat 
kann nicht mehr verfolgt werden, wenn das Verfah-
ren nicht innerhalb von zwei Jahren fortgesetzt 
wird. 

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Ge-
richt mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das 
Verfahren bis zum Ende der Hauptverhandlung, in 
der die tatsächlichen Feststellungen letztmals ge-
prüft werden können, vorläufig einstellen. Die Ent

-

scheidung ergeht durch unanfechtbaren Beschluß. 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(3) Die in § 172 Abs. 2 Satz 3, § 396 Abs. 2 Satz 2, 
§ 397 Abs. 2 und § 467 Abs. 5 der Strafprozeßordnung 
zu § 153 a der Strafprozeßordnung getroffenen Rege-
lungen gelten entsprechend. 

§ 36 

Jugendliche und Heranwachsende 

(1) Bei Verurteilung zu Jugendstrafe gelten die 
§§ 33 und 34 sinngemäß. Bei Verurteilung zu Jugend-
strafe von unbestimmter Dauer richtet sich die An-
wendung der §§ 33 und 34 nach dem erkannten 
Höchstmaß der Strafe. Neben der Zusage des Ju-
gendlichen nach § 33 Abs. i Satz 1 bedarf es auch der 
Einwilligung des Erziehungsberechtigten und des 
gesetzlichen Vertreters. Im Falle des § 33 Abs. 6 
Satz 2 findet § 83 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Satz 2 des Ju-
gendgerichtsgesetzes sinngemäß Anwendung. Ab- 
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weichend von § 34 Abs. 4 Satz 2 gelten § 22 Abs. 2 
Satz 1 sowie §§ 23 bis 26 a des Jugendgerichtsgeset-
zes entsprechend. Für die Entscheidungen nach § 34 
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 sind neben § 454 Abs. 3 der 
Strafprozeßordnung die §§ 58, 59 Abs. 2 bis 4 und § 60 
des Jugendgerichtsgesetzes ergänzend anzuwen-
den. 

(2) § 35 gilt sinngemäß auch für Jugendliche und 
Heranwachsende. 

ACHTER ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 37 

Weitergeltende Erlaubnisse 

(1) Eine Erlaubnis, die nach § 3 Abs. 1 und 2 in der 
bis zum 30. Juni 1981 geltenden Fassung erteilt wor-
den ist und zu diesem Zeitpunkt wirksam besteht, 
gilt im bisherigen Umfang als Erlaubnis im Sinne 
des § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis zu dem in ihr angegebenen 
Zeitpunkt, längstens jedoch bis zum 30. Juni 1984 
fort. Eine Ausnahme, die nach § 9 Satz 2 in der bis 
zum 30. Juni 1981 geltenden Fassung zugelassen 
worden ist, gilt im bisherigen Umfang als ausnahms-
weise erteilte Erlaubnis im Sinne des § 3 Abs. 2 bis 
zu dem in ihr angegebenen Zeitpunkt, längstens je-
doch bis zum 30. Juni 1983 fort. 

(2) § 10 gilt entsprechend. Eine weitergeltende Er-
laubnis ist zu widerrufen, wenn am 1. Juli 1984 die in 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 in Verbindung mit § 6 genann-
ten Anforderungen noch nicht erfüllt sind. 

§ 38 

Verkehr mit neuen Betäubungsmitteln und ausge

-

nommenen Zubereitungen 

(1) Wer vom 1. Juli 1981 an, ohne zu dem in § 4 ge-
nannten Personenkreis zu gehören, am Verkehr mit 
Betäubungsmitteln (§ 3 Abs. 1 Nr. 1), die bis zu die-
sem Zeitpunkt keine solchen waren, oder am Ver-
kehr mit ausgenommenen Zubereitungen (§ 3 Abs. 1 
Nr. 2) teilnimmt, bleibt dazu bis zum 30. September 
1981 berechtigt. Beantragt er vor dem 1. Oktober 
1981 eine Erlaubnis nach § 3 Abs. 1, so dauert die Be-

rechtigung fort bis zur unanfechtbaren oder rechts-
kräftigen Ablehnung des Antrages. 

(2) Wer als Inhaber einer Berechtigung nach Ab-
satz 1 dort bezeichnete Betäubungsmittel am 1. Juli 
1981 in Gewahrsam hat, ist verpflichtet, diese Betäu-
bungsmittel bis zum 30. September 1981 

1. dem Bundesgesundheitsamt (Bundesopiumstel-
le) unter Angabe der Art und Menge zu melden 
und 

2. an den Inhaber einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 1, 
an den Betreiber einer Apotheke oder tierärztli-
chen Hausapotheke oder an den Inhaber einer 
Berechtigung nach Absatz 1 abzugeben oder zu 
veräußern, wenn er eine Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 
nicht beantragen will. 

Wer nach Satz 1 Nr. 2 Betäubungsmittel erwirbt, hat 
dem Bundesgesundheitsamt (Bundesopiumstelle) 
bis zum 31. Dezember 1981 den Abgebenden und die 
Art und Menge der erworbenen Betäubungsmittel 
zu melden. 

(3) Sind die in Absatz 1 bezeichneten Betäubungs-
mittel zur Abgabe an den Verbraucher verpackt, 
ohne daß die Packungen den Anforderungen des § 14 
entsprechen, so dürfen sie noch bis zum 30. Juni 1983 
in diesen Packungen abgegeben werden. 

(4) Sind die in Absatz 1 bezeichneten Betäubungs-
mittel nicht in der nach § 15 erforderlichen Weise 
aufbewahrt und gesichert, so dürfen sie noch bis 
zum 30. Juni 1983 in der bisher zulässigenWeise auf-
bewahrt werden. Satz 1 gilt nicht für die Aufbewah-
rung in Apotheken, tierärztlichen Hausapotheken 
und auf Kauffahrteischiffen. 

(5) Für in Anlage III Teil B bezeichnete nicht aus-
genommene Zubereitungen, die vor dem 1. Juli 1981 
keine Betäubungsmittel waren, gelten bis zum 
30. Juni 1983 die Vorschriften für ausgenommene 
Zubereitungen. 

§ 39 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Ge-
setzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach 
§ 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 
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Anlage I (zu § 1 Abs. 1) ' 

(nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel) 

Acetorphin 4,5u-Epoxy-7u-(1-hydroxy-l-methylbutyl)-6-methoxy-17-methyl-6,1 4-endo

-

ethenomorphinan-3-ylacetat 

Acetyldihydrocodein 	4,5c -Epoxy-3-methoxy-l7-methy1-6-morphinanylacetat 

Acetylmethadol 	 1-Ethyl-4-dimethylamino-2,2-diphenylpentylacetat 

Allylprodin 	 3-Allyl-1-methyl-4-phenyl-4-piperidylpropionat 

Alphacetylmethadol 	u-1-Ethyl-4-dimethylamino-2,2-diphenylpentylacetat 

Alphameprodin 	 3u-Ethyl-1-methyl-4-phenyl-4 α-piperidylpropionat 

Alphamethadol 	 α-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

Alphaprodin 	 1,3α-Dimethyl-4-phenyl-4α-piperidylpropionat 

Anileridin 	 Ethyl-[l-(4-aminophenethyl)-4-phenyl-4-piperidincarboxylat] 

Benzethidin 	 Ethyl-[1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenyl-4-piperidincarboxylat] 

Benzylmorphin 	 3-Benzyloxy-4,5α-epoxy-17-methy1-7-morphinen-6 α-ol 

Betacetylmethadol 	 β-1-Ethyl-4-dimethylamino-2,2-diphenylpentylacetat 

Betameprodin 	 3β-Ethyl- l -methyl-4-phenyl-4 α-piperidylpropionat 

Betamethadol 	 β-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

Betaprodin 	 1,3ß-Dimethyl-4-phenyl-4u-piperidylpropionat 

Bezitramid 	 4-[4-(2-Oxo-3-propionyl-l-benzimidazolinyl)-piperidino]-2,2-diphenyl

-

butyronitril 

Cannabis (Marihuana) 	tetrahydrocannabinolhaltige Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung 
Cannabis gehörenden Pflanzen, ausgenommen deren Samen 

Cannabisharz (Haschisch) 	das abgesonderte tetrahydrocannabinolhaltige Harz der zur Gattung 
Cannabis gehörenden Pflanzen 

Clonitazen 	 2-[2-(4-Chlorbenzyl)-5-nitro-1-benzimidazolyl]triethylamin 

Codein-N-oxid 	 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methy1-7-morphinen-6 α-ol-17-oxid 

Codoxim 	 N-(4,5α-Epoxy-3-methoxy-l7-methyl-6-morphinanyliden)aminooxy= 
essigsäure 

Desomorphin 	 4,5α-Epoxy-17-methyl-3-morphinanol 

Diamorphin (Heroin) 	4,5α-Epoxy-17-methyl-7-morphinen-3,6 α-diyldiacetat 

Diampromid 	 N-[2-(N-Methylphenethylamino)propyl]propionanilid 

Diethylthiambuten 	N,N-Diethyl-1-methyl-3,3-di(2-thienyl)allylamin 

Diethyltryptamin (DET) 	2-(3-Indolyl)triethylamin 

Dimenoxadol 	 2-Dimethylaminoethyl-(O-ethylbenzilat) 

Dimepheptanol 	 6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

Dimethoxymethyl- 	2,5-Dimethoxy-4,α-dimethylphenethylamin 
amphetamin (DOM) 

Dimethylheptyltetra- 	3-(1,2-Dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethylbenzo[c] - 

hydrocannabinol (DMHP) 	chromen-l-ol 

Dimethylthiambuten 	N,N,1 -Trimethyl-3,3-di (2-thienyl) allylamin 

Dimethyltryptamin (DMT) 	2-(3-Indolyl)-N,N-dimethylethylamin 

Dioxaphetylbutyrat 	Ethyl-(4-morpholino-2,2-diphenylbutyrat) 

Dipipanon 	 4,4-Diphenyl-6-piperidino-3-heptanon 
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Drotebanol 	 3,4-Dimethoxy-17-methy1-6 β,14-morphinandiol 

Ethylmethylthi ambuten 	N-Ethyl- N, 1-climethyl-3,3-di(2-thienyl)allylamin 

Etonitazen 	 2-[2-(4-Ethoxybenzyl)-5-nitro-1-benzimidazolyl]triethylamin 

Etorphin 	 4,5α-Epoxy-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6-methoxy-17-methyl-6,14-endo

-

ethenomorphinan-3-ol 

Etoxeridin 	 Ethyl-{ 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-piperidincarboxylat} 

Furethidin 	 Ethyl-[4-phenyl-1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-piperidincarboxylat] 

Hydromorphinol 	 4,5α-Epoxy-17-methyl-3,6 α,14 -morphinantriol 

Hydroxypethidin 	 Ethyl-[4-(3-hydroxyphenyl)-1-methyl-4-piperidincarboxylat] 

Lefetamin (SPA) 	 (—)-N,N-Dimethyl-u-phenylphenethylamin 

Levomethorphan 	 (—)-3-Methoxy-17-methylmorphinan 

Levophenacylmorphan 	(—) -2- (3-Hydroxy-17-morphinanyl) acetophenon 

Lysergid (LSD) 	 D-7-Methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-f,g]chinolin- 
9-carbonsäurediethylamid 

Mescalin 	 3,4,5-Trimethoxyphenethylamin 

Metazocin 	 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-3,6,11-trimethyl-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol 

Methyldesorphin 	 4,5α-Epoxy-6,17-dimethyl-6-morphinen-3-ol 

Methyldihydromorphin 	4,5α-Epoxy-6,17-dimethyl-3,6-morphinandiol 

Metopon 	 4,5α-Epoxy-3-hydroxy-5,17-dimethyl-6-morphinanon 

Morpheridin 	 Ethyl- [1-(2-morpholinoethyl)-4-phenyl-4-piperidincarboxylat] 

Morphin-N-oxid 	 4,5α-Epoxy-17-methyl-7-morphinen-3,6a-diol-17-oxid 

Myrophin 	 3-Benzyloxy-4,5a-epoxy-17-methyl-7-morphinen-6-ylmyristat 

Nicomorphin 	 4,5α-Epoxy-17-methyl-7-morphinen-3,6-diyldinicotinat 

Noracylmethadol 	 1-Ethyl-4-methylamino-2,2-diphenylpentylacetat 

Norcodein 	 4,5α-Epoxy-3-methoxy-7-morphinen-6 α-ol 

Norlevorphanol 	 (—)-3-Morphinanol 

Normorphin 	 4,5α-Epoxy-7-morphinen-3,6 α-diol 

Norpipanon 	 4,4-Diphenyl-6-piperidino-3-hexanon 

Oxymorphon 	 4,5a-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-methy1-6-morphinanon 

Parahexyl 	 3-Hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethylbenzo[c]chromen-1-01 

Phenadoxon 	 6-Morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanon 

Phenampromid 	 N- (1-Methyl-2-piperidinoethyl)propionanilid 

Phenazocin 	 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-phenethyl-2,6-methano-3

-

benzazocin-8-ol 

Phencyclidin 	 1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidin 

Phenomorphan 	 17-Phenethyl-3-morphinanol 

Phenoperidin 	 Ethyl-[1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenyl-4-piperidincarboxylat] 

Piminodin 	 Ethyl-[1-(3-anilinopropyl)-4-phenyl-4-piperidincarboxylat] 

Proheptazin 	 1,3-Dimethylperhydro-4-phenyl-4-azepinylpropionat 

Properidin 	 Isopropyl-(1-methyl-4-phenyl-4-piperidincarboxylat) 

Psilocin 	 3-(2-Dimethylaminoethyl)-4-indolol 

Psilocin-(eth) 	 3-(2-Diethylaminoethyl)-4-indolol  

Psilocybin 	 3-(2-Dimethylaminoethyl)-4-indolyldihydrogenphosphat 
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Psilocybin-(eth) 	 3-(2-Diethylaminoethyl)-4-indolyldihydrogenphosphat 

Tetrahydrocannabinol 	Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentylbenzo[c]chromen-1-ol 

Trimeperidin 	 1,2,5-Trimethyl-4-phenyl-4-piperidylpropionat 

— die Isomere der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht besonders ausgenommen sind und 
das Bestehen solcher Isomere in der bestimmten chemischen Bezeichnung möglich ist; 

— die Ester, Ether und Molekülverbindungen der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht in 
einer anderen Anlage verzeichnet sind und das Bestehen solcher Ester, Ether und Molekülverbindun-
gen möglich ist; 

— die Salze der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn das Bestehen solcher Salze möglich ist; 

— die Zubereitungen der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht 

a) ohne am menschlichen oder tierischen Körper angewendet zu werden, ausschließlich diagnostischen 
oder analytischen Zwecken dienen, und ihr Gehalt an einem oder mehreren Betäubungsmitteln je-
weils 0,001 vom Hundert nicht übersteigt, oder 

b) besonders ausgenommen sind. 

Anlage II (zu § 1 Abs. 1) 

(verkehrsfähige, aber nicht verschreibungsfähige Betäubungsmittel) 

Cocablätter 	 Blätter der zur Gattung Erythroxylum gehörenden Pflanzen 

Codein 	 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-7-morphinen-6 α-ol 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III (außer Amobarbital, Barbital, Cyclobarbital, Ethyl-
morphin, Meprobamat, Methylphenobarbital, Pentobarbital, Pheno-
barbital, Secobarbital) bis zu 2,5 vom Hundert oder je abgeteilte Form 
bis zu 100 mg Codein enthalten — 

Dexamphetamin 	 (+ ) -α-Methylphenethylamin 

Difenoxin 	 1-(3-Cyan-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-4-piperidincarbonsäure 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III je abgeteilte Form bis zu 0,5 mg Difenoxin und, be-
zogen auf diese Menge, mindestens 0,5 vom Hundert Atropinsulfat 
enthalten — 

Dihydrocodein 	 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-6 α-morphinanol 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III (außer Barbital) bis zu 2,5 vom Hundert oder je ab-
geteilte Form bis zu 100 mg Dihydrocodein enthalten — 

Dihydromorphin 	 4,5α Epoxy-17-methyl-3,6 α-morphinandiol 

Diphenoxylat 	 Ethyl-[l-(3-cyan-3,3-diphenyl-propyl)-4-phenyl-4-piperidincarboxylat] 
- ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 

Anlagen I bis III je abgeteilte Form bis zu 2,5 mg Diphenoxylat und, 
bezogen auf diese Menge, mindestens 1 vom Hundert Atropinsulfat 
enthalten — 

Dihydrothebain 	 4, 5α-Epoxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-6-morphinen 

Ecgonin 	 3β-Hydroxy-2β(1αH,5αH)-tropancarbonsäure 

Ethylmorphin 	 4,5α-Epoxy-3-ethoxy-17-methyl-7-morphinen-6 α-ol 
— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 

Anlagen I bis III (außer Codein) bis zu 2,5 vom Hundert oder je ab-
geteilte Form bis zu 100 mg Ethylmorphin enthalten — 
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Isomethadon 	 6-Dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanon 

Levamfetamin (—)-α-Methylphenethylamin 

Levomoramid 	 ( 	)-3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)butanon 

Methadon 	 6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanon 

Methadon-Zwischenprodukt 	4-Di methylamino-2,2-diphenylvaleronitril 
(Premethadon) 

Mohnstrohkonzentrat 	das bei der Verarbeitung von Pflanzen und Pflanzenteilen der Art Papaver 
somniferum zur Konzentrierung der Alkaloide anfallende Material 

Moramid-Zwischenprodukt 	3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbuttersäure 
(Premoramid) 

Nicocodin 	 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-7-morphinen-6 α-ylnicotinat 

Nicodicodin 	 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-6u-morphinanylnicotinat 

Papaver orientale 	 Pflanzen und Pflanzenteile der zur Art Papaver orientale gehörenden 
(Papaver bracteatum) 	Pflanzen, ausgenommen deren Samen; dienen diese Zierzwecken, so finden 

betäubungsrechtliche Vorschriften nur Anwendung auf die Einfuhr, 
Durchfuhr, Ausfuhr, den Anbau und die Gewinnung 

Papaver somniferum 	Pflanzen und Pflanzenteile der zur Art Papaver somniferum gehörenden 
Pflanzen, ausgenommen deren Samen; dienen diese Zierzwecken, so finden 
betäubungsmittelrechtliche Vorschriften nur Anwendung auf die Einfuhr, 
Durchfuhr, Ausfuhr, den Anbau und die Gewinnung 

Pethidin-Zwischenprodukt A 	1-Methyl-4-phenyl-4-piperidincarbonitril 
(Prepethidin) 

Pethidin-Zwischenprodukt B 	Ethyl-(4-phenyl-4-piperidincarboxylat) 
(Norpethidin) 

Pethidin-Zwischenprodukt C 	1-Methyl-4-phenyl-4-piperidincarbonsäure 
(Pethidinsäure) 

Pholcodin 	 4,5α-Epoxy-17-methyl-3-(2-morpholinoethoxy)-7-morphinen-6 α-ol 
- ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 

Anlagen I bis Ill bis zu 2,5 vom Hundert oder je abgeteilte Form 
bis zu 100 mg Pholcodin enthalten — 

Propiram 	 N-(1-Methyl-2-piperidinoethyl)-N-(2-pyridyl)propionamid 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III bis zu 100 mg Propiram und mindestens dieselbe 
Menge Methylcellulose enthalten — 

Racemorphan 	 ( ± )-17-Methyl-3-morphinanol 

Racemoramid 	 ( ± )-3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenyl-l-(1-pyrrolidinyl)butanon 

Tetrahydrothebain 	4,5α-Epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorphinan 

Thebain 	 4,5α-Epoxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-6,8-rnorphinadien 

— die Isomere der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht besonders ausgenommen sind und 
das Bestehen solcher Isomere in der bestimmten chemischen Bezeichnung möglich ist; 

— die Ester, Ether und Molekülverbindungen der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht in 
einer anderen Anlage verzeichnet sind und das Bestehen solcher Ester, Ether und Molekülverbindun-
gen möglich ist; 

— die Salze der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn das Bestehen solcher Salze möglich ist; 

— die Zubereitungen der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht 

a) ohne am menschlichen oder tierischen Körper angewendet zu werden, ausschließlich diagnostischen 
oder analytischen Zwecken dienen, und ihr Gehalt an einem oder mehreren Betäubungsmitteln je-
weils 0,001 vom Hundert nicht übersteigt, oder 

b) besonders ausgenommen sind. 



Drucksache 9/27 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

Anlage III (zu § 1 Abs. 1) 

(verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel) 

Teil A 	 (aus dem Einheits-Übereinkommen von 1961 und den Listen der Anhänge I 
und II des Übereinkommens von 1971 über psychotrope Stoffe) 

Amphetamin 	 (± )-u-Methylphenethylamin 

Cetobemidon 	 1-[4-(3-Hydroxyphenyl)-l-methyl-4-piperidyl]-1-propanon 

Cocain 	 (- )-Methyl-[3 β-benzoyloxy-2β(1 uH,5uH)-tropancarboxylat] 

Dextromoramid 	 (+)-3-Methy1-4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)butanon 

Fentanyl 	 N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)propionanilid 

Hydrocodon 	 4,5α-Epoxy-3-methoxy-l7-methyl-6-morphinanon 

Hydromorphon 	 4,5α-Epoxy-3-hydroxy-17-methyl-6-morphinanon 

Levomethadon 	 (—)-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanon 

Levorphanol 	 (—)-17-Methyl-3-morphinanol 

Methamphetamin 	 N,α-Dimethylphenethylamin 

Methaqualon 	 2-Methyl-3-o-tolyl-4(3H)-chinazolinon 

ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III 

a) je abgeteilte Form bis zu 100 mg Methaqualon enthalten oder 

b) jedoch mit Glutethimid, Meprobamat, Pentobarbital oder Pheno-
barbital zusammen keine größere Menge an Betäubungsmitteln 
enthalten als die geringere Menge, die bei einem der beiden Stoffe 
für ausgenommene Zubereitungen festgelegt ist — 

Methylphenidat 	 Methyl-[2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetat] 

Morphin 	 4,5α-Epoxy- 17-methyl-7-morphinen-3,6 α-diol 

Normethadon 	 6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanon 

Opium 	 der geronnene Saft der zur Art Papaver somniferum gehörenden Pflanzen 

Oxycodon 	 4,5α-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-6-morphinanon 

Pethidin 	 Ethyl-(1-methyl-4-phenyl-4-piperidincarboxylat) 

Phenmetrazin 	 3-Methyl-2-phenylmorpholin 

Piritramid 	 1’-(3-Cyan-3,3-diphenylpropyl) [1,4'-bipiperidin]-4'-carboxamid 

Thebacon 	 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-6-morphinen-6-ylacetat 

Tilidin 	 Ethyl-(2-dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carboxylat) 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III je abgeteilte Form bis zu 750 mg Tilidin und, bezogen 
auf diese Menge, mindestens 7,5 vom Hundert Naloxonhydrochlorid 
enthalten — 

Teil B 	 (aus der Liste des Anhangs III des Übereinkommens von 1971 über 
psychotrope Stoffe)  

Amobarbital 	 5-Ethyl-5-isopentylbarbitursäure 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III (außer Codein) 
a) je abgeteilte Form bis zu 100 mg Amobarbital enthalten oder 
b) jedoch mit einem weiteren Stoff der Anlage III Teil B oder C 

zusammen keine größere Menge an Betäubungsmitteln enthalten 
als die geringere Menge, die bei einem der Stoffe (außer Codein) 
für ausgenommene Zubereitungen festgelegt ist — 
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Cyclobarbital 	 5-(1-Cyclohexenyl)-5-ethylbarbitursäure 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III (außer Codein) 

a) je abgeteilte Form bis zu 200 mg Cyclobarbital enthalten oder 

b) jedoch mit einem weiteren Stoff der Anlage III Teil B oder C zu-
sammen keine größere Menge an Betäubungsmitteln enthalten als 
die geringere Menge, die bei einem der Stoffe (außer Codein) für 
ausgenommene Zubereitungen festgelegt ist — 

Glutethimid 	 3-Ethyl-3-phenyl-2,6-piperidindion 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III 

a) je abgeteilte Form bis zu 250 mg Glutethimid enthalten oder 

b) jedoch mit Methaqualon oder mit einem weiteren Stoff der 
Anlage III Teil B oder C zusammen keine größere Menge an Be-
täubungsmitteln enthalten als die geringere Menge, die bei einem 
der beiden Stoffe für ausgenommene Zubereitungen festgelegt ist — 

Pentobarbital 	 5-Ethyl-5-(l-methylbutyl)barbitursäure 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III (außer Codein) 

a) je abgeteilte Form bis zu 110 mg Pentobarbital enthalten oder 

b) jedoch mit Methaqualon oder mit einem weiteren Stoff der Anlage III 
Teil B oder C zusammen keine größere Menge an Betäubungsmitteln 
enthalten als die geringere Menge, die bei einem der Stoffe (außer 
Codein) für ausgenommene Zubereitungen festgelegt ist — 

Secobarbital 	 5-Allyl-5-(l-methylbutyl) barbitursäure 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III (außer Codein) 

a) je abgeteilte Form bis zu 120 mg Secobarbital enthalten oder 

b) jedoch mit einem weiteren Stoff der Anlage III Teil B oder C zu-
sammen keine größere Menge an Betäubungsmitteln enthalten als 
die geringere Menge, die bei einem der Stoffe (außer Codein) für 
ausgenommene Zubereitungen festgelegt ist — 

Teil C 	 (aus der Liste des Anhangs IV des Übereinkommens von 1971 über 
psychotrope Stoffe) 

Amfepramon 	 2-Diethylaminopropiophenon 

— ausgenommen in Zubereitungen ohne verzögerte Wirkstofffreigabe, 
die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis III je abgeteilte Form 
bis zu 25 mg Amfepramon und in Zubereitungen mit verzögerter 
Wirkstofffreigabe bis zu 75 mg Amfepramon enthalten — 

Barbital 	 5,5-Diethylbarbitursäure 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I his III (außer Codein oder Dihydrocodein) 
a) bis zu 10 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 500 mg Barbi-

tal enthalten oder 
b) jedoch mit einem weite ren Stoff der Anlage III Teil B oder C zu-

sammen keine größere Menge an Betäubungsmitteln enthalten 
als die geringere Menge, die bei einem der Stoffe (außer Codein 
oder Dihydrocodein) für ausgenommene Zubereitungen festgelegt 
ist — 

Ethchlorvynol 	 1-Chlor-3-ethyl-1 -penten-4-in-3-ol 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I Ibis III je abgeteilte Form bis zu 250 mg Ethchlorvynol 
enthalten — 
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Ethinamat 	 1-Ethinylcyclohexylcarbamat 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III je abgeteilte Form bis zu 500 mg Ethinamat ent-
halten — 

Meprobamat 	 2-Methyl-2-propyltrimethylendicarbamat 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III (außer Codein) 
a) je abgeteilte Form bis zu 500 mg Meprobamat enthalten oder 
b) jedoch mit Methaqualon oder mit einem weiteren Stoff der Anlage III 

Tei I B oder C zusammen keine größere Menge an Betäubungsmitteln 
enthalten als die geringere Menge, die bei einem der Stoffe (außer 
Codein) für ausgenommene Zubereitungen festgelegt ist 

Methylphenobarbital 	5-Ethyl-l-rnethyl-5-phenylbarbitursäure 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III (außer Codein) 
a) je abgeteilte Form bis zu 200 mg Methylphenobarbital enthalten oder 
b) jedoch mit einem weiteren Stoff der Anlage III Teil B oder C zu-

sammen keine größere Menge an Betäubungsmitteln enthalten als 
die geringere Menge, die bei einem der Stoffe (außer Codein) für 
ausgenommene Zubereitungen festgelegt ist — 

Methyprylon 	 3,3-Diethyl-5-methyl-2,4-piperidindion 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III je abgeteilte Form bis zu 200 mg Methyprylon 
enthalten — 

Phenobarbital 	 5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der 
Anlagen I bis III (außer Codein) 
a) bis zu 10 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 300 mg 

Phenobarbital enthalten oder 
b) jedoch mit Methaqualon oder mit einem weiteren Stoff der Anlage III 

Teil B oder C zusammen keine größere Menge an Betäubungs-
mitteln enthalten als die geringere Menge, die bei einem der Stoffe 
(außer Codein) für ausgenommene Zubereitungen festgelegt ist — 

Pipradrol 	 α-(2-Piperidyl)benzhydrylalkohol 

— ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis III je abgeteilte Form 
bis zu 1,5 mg Pipradrol enthalten 

— die Isomere der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht besonders ausgenommen sind und 
das Bestehen solcher Isomere in der bestimmten chemischen Bezeichnung möglich ist; 

— die Ester, Ether und Molekülverbindungen der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht in 
einer anderen Anlage verzeichnet sind und das Bestehen solcher Ester, Ether und Molekülverbindun-
gen möglich ist; 

— die Salze der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn das Bestehen solcher Salze möglich ist; 

— die Zubereitungen der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht 

a) ohne am menschlichen oder tierischen Körper angewendet zu werden, ausschließlich diagnostischen 
oder analytischen Zwecken dienen, und ihr Gehalt an einem oder mehreren Betäubungsmitteln je-
weils 0,001 vom Hundert nicht übersteigt, oder 

b) besonders ausgenommen sind. 
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Artikel 2 

Änderung der Strafprozeßordnung 

Die Strafprozeßordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. Januar 1975 (BGBl. I S. 129), 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. § 100a Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

„4. eine Straftat nach § 29 Abs. 3 Nr. 1, 4 oder § 30 
Abs. i Nr. 1, 2 oder gewerbsmäßig oder als 
Mitglied einer Bande eine Straftat nach § 30 
Abs. 1 Nr. 4 des Betäubungsmittelgesetzes". 

2. In § 112a Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „§ 11 
Abs. 1, 2, 3, 6 Buchstabe a, Nr. 8 oder Abs. 4 des 
Betäubungsmittelgesetzes" durch die Worte „§ 29 
Abs. 1 Nr. 1, 4, 10, Abs. 3, § 30 Abs. 1 des Betäu-
bungsmittelgesetzes" ersetzt. 

Artikel 3 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I

-

S. 1077), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt ge-
ändert: 

In § 74a Abs. i Nr. 4 werden der Beistrich am Ende 
durch einen Strichpunkt ersetzt und die Worte „dies 
gilt nicht, wenn dieselbe Handlung eine Straftat 
nach dem Betäubungsmittelgesetz darstellt," ange-
fügt. 

Artikel 4 

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 

Das Bundeszentralregistergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Juli 1976 (BGBl. I

-

S. 2005), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Verurteilungen, durch die auf Ju-
gendstrafe von nicht mehr als zwei 
Jahren erkannt worden ist, wenn 
die Vollstreckung der Strafe oder ei-
nes Strafrestes gerichtlich oder im 
Gnadenwege zur Bewährung ausge-
setzt oder nach § 33 des Betäu-
bungsmittelgesetzes zurückgestellt 
und diese Entscheidung nicht wi-
derrufen worden ist,". 

bb) Nach Nummer 5 werden folgende Num-
mern 6 und 7 eingefügt: 

„6. Verurteilungen, durch die auf Frei-
heitsstrafe von nicht mehr als zwei 
Jahren erkannt worden ist, wenn 
a) die Vollstreckung der Strafe 

oder eines Strafrestes nach den 
§§ 33 oder 34 des Betäubungsmit-
telgesetzes zurückgestellt oder 
zur Bewährung ausgesetzt oder 

b) die Vollstreckung oder Strafe 
oder eines Strafrestes wegen ei-
ner Tat, die der Verurteilte auf-
grund einer Betäubungsmittel-
abhängigkeit begangen hat, 
nach den §§ 56 oder 57 des Straf-
gesetzbuches zur Bewährung 
ausgesetzt, 

diese Entscheidung nicht widerru-
fen  worden und im Register keine 
weitere Strafe eingetragen ist, 

7. Verurteilungen, durch die neben Ju-
gendstrafe oder Freiheitsstrafe von 
nicht mehr als zwei Jahren die Un-
terbringung in einer Entziehungs-
anstalt angeordnet worden ist, 
wenn die Vollstreckung der Strafe, 
des Strafrestes oder der Maßregel 
nach § 33 des Betäubungsmittelge-
setzes zurückgestellt worden ist und 
im übrigen die Voraussetzungen der 
Nummer 3 oder 6 erfüllt sind,". 

cc) Die bisherigen Nummern 6 bis 9 werden 
Nummern 8 bis 11. 

b) In Absatz 4 werden die Worte „Absatz 2 Nr. 5 
bis 7" durch die Worte „Absatz 2 Nr. 5 bis 9" er-
setzt. 

2. In § 39 wird nach Nummer 9 der Punkt durch ei-
nen Beistrich ersetzt und folgende Nummer 10 
angefügt: 

„10. dem Bundesgesundheitsamt im Rahmen des 
Erlaubnisverfahrens nach dem Betäubungs-
mittelgesetz." 

Artikel 5 

Änderung der Abgabenordnung (AO 1977) 

In § 391 Abs. 4 zweiter Halbsatz der Abgabenord-
nung (AO 197 7) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 613, 
1977 I  S. 269), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. Dezember 1978 (BGBl. I S. 2063), werden nach 
dem Wort „nicht" ein Beistrich und die Worte „wenn 
dieselbe Handlung eine Straftat nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz darstellt, und nicht" eingefügt. 

Artikel 6 

Berlin - Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des .§ 12 Abs. 1 
und des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes 
auch im Land Berlin. 
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Artikel 7 

Inkrafttreten; abgelöste Vorschriften 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1981 in Kraft mit 
Ausnahme der Vorschriften, die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen ermächtigen. Diese Vorschrif-
ten treten am Tage nach der Verkündung dieses Ge-
setzes in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten 
außer Kraft: 

1. das Betäubungsmittelgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Januar 1972 (BGBl. I

-

S. 1), geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 
2. März 1974 (BGB1. I S. 469), 

2. die Erste bis Dritte Betäubungsmittel-Gleichstel-
lungsverordnung in ihren im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummern 2121-6-8, 2121-6-11 
und 2121-6-12 veröffentlichten bereinigten Fas-
sungen, 

3. die Vierte bis Achte Betäubungsmittel-Gleich-
stellungsverordnung vom 21. Februar 1967 
(BGBl. I S. 197, 382), 6. April 1971 (BGBl. I S. 315), 

17. Januar 1974 (BGBl. I S. 97), 24. Oktober 1975 
(BGBl. I S. 2771) und 25. April 1978 (BGBl. I 

 S. 529), 
4. die Verordnung über die Zulassung zum Verkehr 

mit Betäubungsmitteln in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 2121-6-2 veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, 

5. die Verordnung über Ankündigung und Beschrif-
tung von Betäubungsmittel enthaltenen Arz-
neien in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 2121-6-4 veröffentlichten berei-
nigten Fassung, 

6. die Verordnung über Verarbeitung von Betäu-
bungsmitteln in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 2121-6-6 veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, 

7. Artikel 2 des Gesetzes zu dem Protokoll vom 
25. März 1972 zur Änderung des Einheits-Über-
einkommens von 1961 über Suchtstoffe vom 
18. Dezember 1974 (BGBl. 1975 II S. 2), 
8. Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes zu dem Überein-
kommen vom 21. Februar 1971 über psychotrope 
Stoffe vom 30. August 1976 (BGBl. II S. 1477). 

Bonn, den 27. November 1980 

Wehner und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 
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Begründung 

I. Anlaß der Novellierung 

Der Kern des geltenden Betäubungsmittelrechts, 
vor allem des Betäubungsmittelgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Januar 1972, 
(BGBl. I  S. 1) (BtMG 1972) besteht aus nahezu 50 
Jahre alten Vorschriften. Diese sind in der Sache 
heute zum großen Teil überholt, lückenhaft und we-
gen der gravierenden Entwicklung des Drogenpro-
blems in der Bundesrepublik Deutschland und in 
der ganzen Welt und wegen des Erlasses neuer inter-
nationaler SuchtstoffÜbereinkommen, die die Bun-
desrepublik Deutschland in den letzten Jahren rati-
fiziert hat — veraltet. Die verschiedenen zwischen-
zeitlichen Änderungen des Gesetzes und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen ha-
ben schließlich dazu geführt, daß die Rechtsmaterie 
unübersichtlich und das Gesetz selbst unsystema-
tisch, in manchen Punkten widersprüchlich und in-
konsequent geworden ist. 

Das Betäubungsmittelrecht der Bundesrepublik 
Deutschland — wie das fast aller Staaten der Welt — 
basiert von jeher auf den internationalen Suchtstoff-
Übereinkommen (früher Opium-Abkommen ge-
nannt). International wurde die unübersichtlich ge-
wordene Rechtsmaterie 1961 in dem sogenannten 
Einheits-Übereinkommen über Suchtstoffe (Über-
einkommen 1961) zusammengefaßt und 1972 noch-
mals geändert. Dieses Übereinkommen deckt vor al-
lem den Bereich der natürlichen Stoffe wie Opium, 
Koka-Blätter und Cannabis und den aus diesen ent-
wickelten halbsynthetischen und synthetischen 
Stoffen ab. In Ergänzung zu diesem Bereich hat man 
1971 das Übereinkommen über psychotope Stoffe 
(Übereinkommen 1971), das sind in der Hauptsache 
chemische Produkte, beschlossen. Nach Ratifizie-
rung sind diese Übereinkommen für die Bundesre-
publik Deutschland in Kraft getreten, und zwar das 
Übereinkommen 1961 am 2. Januar 1974 (in der 
durch das Protokoll 1972 geänderten Fassung am 
8. August 1975) und das Übereinkommen 1971 am 
2. März 1978. Seitdem besteht für die Bundesrepu-
blik Deutschland die Verpflichtung, diese Überein-
kommen in das deutsche Recht umzusetzen und 
durchzuführen. 

In weiten Bereichen genügt das Betäubungsmittel-
recht der Bundesrepublik Deutschland den interna-
tionalen Anforderungen, vor allem was das Überein-
kommen 1961 anbelangt, aber auch Teile des Über-
einkommens 1971 sind bereits im Vorgriff in das Be-
täubungsmittelrecht der Bundesrepublik Deutsch-
land umgesetzt worden (z. B. sind die Stoffe aus den 
Listen der Anhänge I und II des Übereinkommens 
1971 mit Ausnahme von Phencyclidin und Metha-
qualon den Betäubungsmitteln bereits vor Jahren 
gleichgestellt worden). 

Das Gesetz dient aber nicht nur der Umsetzung in

-

ternationaler Suchtstoffübereinkommen, sondern 

auch supranationaler Vorschriften (z. B. möglicher 
einschlägiger EG-Verordnungen oder -Richtlinien). 

Mit Artikel 1 dieses Gesetzentwurfs wird außerdem 
einem Ersuchen des Deutschen Bundestages vom 
1. Juli 1976 anläßlich der Verabschiedung des Geset-
zes zum Übereinkommen 1971 (Stenografischer Be-
richt über die 256. Sitzung, S. 18432) entsprochen. 

IL Ziele der Novellierung 

Aus den vorgenannten Gründen muß vor allem eine 
grundlegende Novellierung des Gesetzes (Artikel 1) 
erfolgen, die auch zu einer Komprimierung (Wegfall 
von drei Verordnungen und acht Gleichstellungsver-
ordnungen, siehe Artikel 7 Abs. 2 Nr. 2 bis 6), und da-
mit zu einer Vereinfachung und übersichtlicheren 
Darstellung des Betäubungsmittelrechts der Bun-
desrepublik Deutschland führt. Neben diesem Ge-
setzentwurf soll auch das übrige Betäubungsmittel-
recht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes novelliert bzw. geändert werden: 

1. Novellierung der Verordnung über die Einfuhr, 
Ausfuhr und Durchfuhr von Betäubungsmitteln 
(neue Ermächtigung in Artikel 1 § 11 Abs. 2), 

2. Erlaß einer neuen Verordnung über die Abgabe 
und den Erwerb von Betäubungsmitteln gemäß 
Artikel 1 § 12 Abs.4, 

3. Änderung der Betäubungsmittel-Verschrei-
bungs-Verordnung (neue Ermächtigung in Arti-
kel 1 § 13 Abs. 3). 

Das Betäubungsmittelrecht wird deshalb künftig 
nur noch aus dem Gesetz (Artikel 1) und den soeben 
genannten drei Verordnungen — abgesehen von der 
gleichfalls zu ändernden Kostenordnung (neue Er-
mächtigung in Artikel 1 § 25 Abs. 2) — bestehen, 
statt derzeit aus dem Gesetz und 16 Verordnun-
gen. 

Zweck und Ziel dieses Gesetzes ist außerdem: 

1. Dem Schutz der menschlichen Gesundheit zu 
dienen, 

2. den Verkehr mit Betäubungsmitteln so zu regeln, 
daß 

a) dessen Sicherheit und Kontrolle gewährlei-
stet, 

b) die notwendige medizinische Versorgung der 
Bevölkerung sichergestellt und 

c) der Mißbrauch von Betäubungsmitteln sowie 
das Entstehen oder Erhalten einer Betäu-
bungsmittelabhängigkeit verhindert 

wird, 
3. die Voraussetzungen für eine angemessene Ahn. 

dung auch der besonders gravierenden Rausch-
giftdelikte zu schaffen, die nach Zahl und 
Schwere trotz der Verschärfung der Strafvor- 
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Schriften durch die Novellierung im Jahre 1971 
ständig zugenommen haben, 

4. kleine bis mittlere drogenabhängige Straftäter 
mehr als bisher zu einer notwendigen therapeuti-
schen Behandlung zu motivieren, wobei Straf-
drohung und Strafvollstreckung nur Hilfsmittel 
sein können, den erforderlichen „Initialzwang" 
zur Therapiebereitschaft auszulösen. 

Eine Unterscheidung zwischen sog. „harten" und 
„weichen" Drogen hat sich auch in der Zwischenzeit 
seit der Bekanntmachung des BtMG 1972 nicht als 
erforderlich und vertretbar erwiesen. Die gesund-
heitlichen Risiken beim Verbrauch von Cannabis

-

Produkten sind von der Wissenschaft immer wieder 
betont worden, zumindest kann die Unschädlichkeit 
nicht nachgewiesen werden. In den mit Suchtstoff

-

Fragen befaßten Gremien der Vereinten Nationen 
wird die Gesundheitsschädlichkeit des Cannabis

-

Mißbrauchs mit ganz überwiegender Mehrheit als 
gegeben angesehen (so zuletzt im Jahresbericht des 
internationalen Suchtstoff-Kontrollamtes für 1978). 
Für die Haltung des Gesetzgebers in der Bundesre-
publik Deutschland gelten deshalb die gleichen 
Gründe für eine fehlende Unterscheidung zwischen 
harten und weichen Drogen in der Strafandrohung 
wie bei der Änderung des Opiumgesetzes im Jahre 
1971 [siehe Begründung des Gesetzentwurfs in BR-
Drucksache 665/70 (neu) Seite 5 bis 8], nämlich: nicht 
erwiesene gesundheitliche Unbedenklichkeit, Hin-
weis auf die mögliche Schrittmacherfunktion als 
sog. „Einstiegs-Droge" und fehlende brauchbare Kri-
terien für eine solche Unterscheidung. Als Regulativ 
für eine Differenzierung steht den Gerichten die 
Ausschöpfung des Strafrahmens nach beiden Seiten 
zur Verfügung. 

Im Referenten-Entwurf des BMJFG vom März 1979 
war eine Differenzierung zwischen Heroin einer-
seits, das in der Drogenszene z. Z. eine herausra-
gende Rolle spielt, und allen anderen Betäubungs-
mitteln andererseits erwogen worden. Gesetzestech-
nisch bot sich dafür ein Anknüpfungspunkt, weil der 
Referenten-Entwurf zugleich — in der Absicht, 
mehr Rechtssicherheit zu erreichen — anstelle der 
unbestimmten Rechtsbegriffe „geringe Menge" und 
„nicht geringe Menge" die Begriffsbestimmung der 
sog. „Verbrauchseinheit" und die mengenmäßige 
Festlegung der Verbrauchseinheit für jedes Betäu-
bungsmittel vorsah. 

Auf Grund der Ergebnisse der Diskussion über diese 
beiden Fragen des Referenten-Entwurfs wurden 
schließlich beide Punkte jetzt wieder fallengelassen. 
Gegen eine Änderung der geltenden unbestimmten 
Mengenbegriffe und gegen die Schaffung des Be-
griffs der Verbrauchseinheit ergaben sich folgende 
durchschlagende Bedenken: Die Rechtspraxis (Ge-
richte und Staatsanwaltschaften) plädiert mehrheit-
lich für die Beibehaltung des bisherigen Systems, 
das inzwischen zu einer gefestigten Rechtsprechung 
geführt habe. Eine brauchbare bessere Alternative 
habe sich bisher in der Diskussion nicht abgezeich-
net. Die Feststellung von Verbrauchseinheiten im 
Einzelfall erfordere standardisierte Untersuchungs-
verfahren, sei zeitraubend und kostenträchtig, 
schwierig bei Gemischen verschiedener Betäu

-

bungsmittel und in vielen Strafverfahren überhaupt 
nicht möglich, weil ein Betäubungsmittel als Be-
weisstück fehle. Außerdem wurden berechtigte 
Zweifel geäußert, daß die Wissenschaft zu einer ab-
strakten präzisen Festlegung von Verbrauchseinhei

-

ten für alle Betäubungsmittel überhaupt in der Lage 
sei, zumal die Wirkungsweise eines Betäubungsmit-
tels auch von der Applikationsform abhänge, und da-
mit die Festlegung von Verbrauchseinheiten weiter 
erschwere. 

Gegen eine strafschärfende Herausstellung des He-
roins gegenüber allen anderen Betäubungsmitteln 
sprechen neben dem Wegfall des Anknüpfungs-
punktes der „Verbrauchseinheit" noch folgende 
überzeugende Einwände: Die Gefährlichkeit aller 
anderen Opioide stehe der von Heroin nicht nach. 
Wenn Heroin z. Z. in der Drogenszene eine herausra-
gende Rolle spiele, so könne jederzeit auch ein ande-
res Betäubungsmittel die Szene beherrschen, wie 
sich das in einigen Ländern bereits im Hinblick auf 
Cocain abzeichne oder z. B. in Japan für Metham-
phetamin gelte. Durch das strafschärfende Heraus-
stellen eines oder mehrerer Betäubungsmittel 
könne die Drogenszene im übrigen möglicherweise 
auf andere Betäubungsmittel gelenkt werden, so daß 
sich dort ein neues Problem ergebe. 

Eine Differenzierung in den Strafrahmen des Geset-
zes auf Grund unterschiedlicher Gefährlichkeit der 
einzelnen Betäubungsmittel soll nach alledem nicht 
stattfinden. 
Der Rauschgiftmißbrauch ist auch in der Bundesre-
publik Deutschland zu einer Herausforderung für 
die Verantwortung des Staates geworden, die zu ei-
nem angemessenen Teil mit den Mitteln des Straf-
rechts gelöst werden muß. Entscheidend wird es 
auch darauf ankommen, daß junge Menschen ihren 
Lebensweg so gestalten, daß der Zugang zur Droge 
höchst unwahrscheinlich wird. Der Heranwach-
sende mit einem gut ausgeprägten Selbstwertgefühl, 
der damit auch zu einer Bejahung seines Lebens ge-
langt, kann erfolgreich der Verführung zum Drogen-
konsum widerstehen. Hier wird die Mitverantwor-
tung nicht etwa der staatlichen Stellen, sondern ei-
nes jeden einzelnen angesprochen, der in seinem 
Bereich dazu beitragen kann, jungen Menschen ein 
Scheitern auf dem Lebensweg zu ersparen. Das 
Strafrecht kann hier unterstützend eingreifen. Es 
kann sich bemühen, negativen Einflüssen entgegen-
zuwirken, und denen, die aus Gewinnsucht oder 
eigener Suchtabhängigkeit gewillt sind, andere in 
eine Drogenabhängigkeit zu bringen und deren Le-
ben zu zerstören, Strafen androhen, die ihrer höhe 
nach auf den kalkulierenden Täter abschreckend zu 
wirken vermögen. 
Die Straftatbestände der §§ 29 und 30 sehen deshalb 
gegenüber dem geltenden Recht eine zum Teil we-
sentliche Erhöhung der Strafrahmen vor. Im Gegen-
satz, aber nicht im Widerspruch dazu steht das An-
liegen, denen auch zu helfen, die auf Grund der 
eigenen Drogenabhängigkeit straffällig geworden 
sind. Die Vorschriften des Siebenten Abschnitts des 
Betäubungsmittelgesetzes sollen der Rehabilitation 
dieses Personenkreises dienen; sie sehen u. a. vor, 
auf eine Strafvollstreckung gegenüber kleinen bis 
mittleren betäubungsmittelabhängigen Straftätern 
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zu verzichten, wenn diese sich einer Behandlung ih-
rer Abhängigkeit unterzogen haben. Dabei ist die 
Überlegung ausschlaggebend, daß eine Sonderrege-
lung für Drogenabhängige vor allem deshalb berech-
tigt ist, weil diese zumeist schon in jugendlichem Al-
ter, d. h. zu einer Zeit in die Abhängigkeit geraten, zu 
der sie die Tragweite ihres Tuns noch nicht zu über-
sehen und dem Einfluß Dritter nur schwer zu wider-
stehen vermögen. Der Drogenabhängige befindet 
sich in einer besonderen Situation, weil er regelmä-
ßig mit der. Befriedigung seiner Sucht gegen Straf-
vorschriften verstößt. Verschärft wird seine Lage da-
durch, daß er auf Dauer die vergleichsweise teure 

Droge nur erwerben kann, wenn er sich diese oder 
die finanziellen Mittel zu ihrem Ankauf auf illega-
lem Wege verschafft. Die Rauschmittelabhängigkeit 
treibt so den Betroffenen zunehmend in eine Krimi-
nalität, die gleichzeitig für die Allgemeinheit mit er-
heblichen Gefahren verbunden ist. Dies gilt nicht zu-
letzt dann, wenn der Abhängige den Erwerb den 
dem Eigenbedarf dienenden Betäubungsmittel 
durch einen illegalen Drogenhandel finanziert. Die 
Rehabilitation Drogenabhängiger erleichtert des-
halb den Organen der Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ordnung ihre Arbeit und liegt im Interesse 
des Schutzes der Allgemeinheit. 




